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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank
Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen
Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.
Änderungen
Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.
Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion.
Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn
das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder der Sonderbedingungen
aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht oder
durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf oder
aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständigen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in Einklang zu bringen ist, und
der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt hat. Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines Schweigens hinweisen.
Ausschluss der Zustimmungsfiktion 
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der Geschäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den Sonderbedingungen oder
bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder
bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder
bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, oder
bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben würden. 
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In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Änderungen auf andere Weise einholen.
Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion 
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den Kunden in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen.
Bankgeheimnis und Bankauskunft
Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.
Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.
Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.
Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.
Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in Nr.11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.
Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.
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Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.
Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.
Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden
Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.
Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbegilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.
Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.
Kontoführung
Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender Rechnung)
Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.
Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.
Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten
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Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.
Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.
Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde.
Einzugsaufträge
Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind.Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank dieVorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.
Einlösung von Lastschriften und vom Kunden 
ausgestellter Schecks
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 – bei SEPA-Firmenlastschriften nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag – nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.
Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten
Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten (zum Beispiel durch Überweisungen zu Lasten des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt.
Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese
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Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.
Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis". Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.
Mitwirkungspflichten des Kunden
Mitwirkungspflichten des Kunden
Mitteilung von Änderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.
Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgenauf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 sowie der Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.
Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.
Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde erwartet).
Kosten der Bankdienstleistungen
Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem "Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft" und aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis". Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die 
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Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im "Preisaushang" oder im "Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesen ist. Für die Vergütung der nicht im "Preisaushang" oder im "Preisund Leistungsverzeichnis" aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Verbrauchers erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.
Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, ergeben sich aus dem "Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft" und aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis", soweit der "Preisaushang" und das "Preis- und Leistungsverzeichnis" übliche Bankleistungen gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind (z.B. Geschäftskunden), ausweisen. Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte Bankleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im "Preisaushang" oder "Preis- und Leistungsverzeichnis" angegebenen Zinsen und Entgelte. Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
Nicht entgeltfähige Leistungen
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.
Änderung von Zinsen;
Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarung mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.
Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (z.B. Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem  Verbraucher nur ausdrücklich treffen.
Ersatz von Aufwendungen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Änderung von Entgelten von Zahlungsdiensterahmenverträgen (zum Beispiel Girovertrag) richtet sich nach Absatz 5.
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Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den Kunden
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.
Veränderung des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oderVerstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dassUmstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben oder sich zu verändern drohen oder
sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht der Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten enthalten sind.
Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.
Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben).   
Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.
Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht
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auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.
Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.
Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln
Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln. 
Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen  auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).
Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.
Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen Forderungen an denKunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.
Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung
Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.
Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).
Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.
Verwertung von Sicherheiten
Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.
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Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.
Kündigung
Kündigungsrechte des Kunden
Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die wedereine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 
Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.
  
Kündigungsrechte der Bank
Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z.B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.
Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbundene Geschäfte (z. B. Aushändigung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und dies zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat oder
wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist oder
wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nach Nr. 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.
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Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.
Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des Scheckvertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke).
Schutz der Einlagen
Information über die Einlagensicherung
Einlagen
Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschäften aus Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind, oder aus Zwischenpositionen ergeben und die nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen von der Bank zurückzuzahlen sind, wie zum Beispiel Guthaben auf Girokonten, Festgelder, Spareinlagen, Sparbriefe und Namensschuldverschreibungen. Maßgeblich sind die Definitionen in § 2 Absatz 3 des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6 Absatz 1 des Statuts des innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. bestehenden Einlagensicherungsfonds deutscher Banken (Einlagensicherungsfonds).
Gesetzliche Einlagensicherung
Die Bank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH als Träger der gesetzliche Einlagensicherung der privaten Banken zugeordnet. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt nach Maßgabe des EinSiG und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bis zu einem Gegenwert von 100 000 Euro pro Einleger. In den in § 8 Absatz 2 EinSiG genannten Fällen erhöht sich dieser Betrag auf 500 000 Euro. Dazu gehören insbesondere Beträge, die aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien resultieren. Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskörperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschreibungen. Einzelheiten sind im EinSiG, insbesondere dessen § 8 geregelt.
Einlagensicherungsfonds
Die Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Dieser sichert nach Maßgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis zur folgenden Höhe (Sicherungsgrenze):
(i) 5 Millionen Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15% der Eigenmittel der Bank im Sinne von Artikel 72 CRR geschützt, wobei Ergänzungskapital nur bis zur Höhe von 25% des Kernkapitals im Sinne von Artikel 25 CRR Berücksichtigung findet. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel regelt § 6 Absatz 8 (a) des Statuts des Einlagensicherungsfonds.
Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 30 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte
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Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über.
Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Beschwerdemöglichkeiten/Ombudsmannverfahren
Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren
Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:
Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdiensteverträgen erfolgt dies in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder E-Mail).
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle "Ombudsmann der privaten Banken" (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die "Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe", die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z.B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten.
Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) zu beschweren.
Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.
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Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmittel im Sinne von Absatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.
Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 10 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmittel im Sinne von Absatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.
Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesichert wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherungsgrenzen weiterhin Anwendung bis die Einlage fällig ist, prolongiert wird oder vom Kunden erstmals gekündigt werden kann oder auf eine ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstellen übertragen wird. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2022 begründet oder prolongiert werden, gelten die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den oben genannten Stichtagen.
Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der Bank als Ergebnis der Feststellung des Prüfungsverbandes mitgeteilt worden ist und im Internet unter http://www.bankenverband.de abgerufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben.
Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskörperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschreibungen. Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (b)(ii), (c)(ii) und (d)(ii) werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namenschuldverschreibungen und vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts nicht geschützt.
Für Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gemäß § 6 der am 18. November 2021 im Vereinsregister eingetragenen Fassung des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert wurden, besteht die Sicherung nach Maßgabe dieser Vorschrift fort. Nach dem 31. Dezember 2022 entfällt dieser Bestandsschutz, sobald die betreffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder anderweitig zurückgefordert werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht oder auf eine ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstelle übertragen wird.
Einzelheiten zum Schutzumfang einschließlich der Sicherungsgrenzen sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbesondere dessen § 6 geregelt.
Das Statut wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt und kann auch im Internet unter www.bankenverband.de aufgerufen werden.
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Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte
Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in Urkunden verbrieft sind (nachstehend: «Wertpapiere»).
 
Geschäfte in Wertpapieren
 
Formen des Wertpapiergeschäfts
 
Kommissions-/Festpreisgeschäfte
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissionsgeschäften (2) oder Festpreisgeschäften (3) ab. 
Kommissionsgeschäfte
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder sie beauftragt einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär), ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Handels an einer Börse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.
 
Festpreisgeschäfte
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Bank vom Kunden die Wertpapiere als Käuferin oder sie liefert die Wertpapiere an ihn als Verkäuferin. Die Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).
 
Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte
Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausführungsgrundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der Sonderbedingungen. Die Bank ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird die Bank den Kunden jeweils informieren.
 
Besondere Regelungen für das Kommissionsgeschäft
 
Usancen/Unterrichtung/Preis
 
Geltung von Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen)
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel am Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der Bank.
 
Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen Handel an einer Börse gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.
 
Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Aufwendungen
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
 
Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes
Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des Kunden zur Ausführung ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten.
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Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).
 
Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen
 
Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) nur für einen Handelstag. Ist der Auftrag für eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die Bank den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen.
 
Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgeführt wird, entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) für den nächsten Monat vorgemerkt. Die Bank wird den Kunden über die Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.
 
Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten
Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind für die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt sich nach den maßgeblichen ausländischen Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1.
 
Erlöschen laufender Aufträge
 
Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung von Bezugsrechten, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inländischen Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sonstigen Ausschüttungen, der Einräumung von Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages, an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungsplatzes dies so vorsehen. Bei Veränderung der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote bzw. mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.
 
Kursaussetzung
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung wegen besonderer Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursaussetzung), erlöschen sämtliche an diesem Ausführungsplatz auszuführenden Kundenaufträge für die betreffenden Wertpapiere, sofern die Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen.
 
Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen gelten insoweit die Usancen der ausländischen Ausführungsplätze.
 
Benachrichtigungen
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kunden unverzüglich benachrichtigen.
 
Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften
Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäfts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des
5.
 
 
 
6.
 
6.1
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
8.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2
 
 
 
 
 
 
8.3
 
 
 
 
 
8.4
 
 
 
9.
Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haftet die Bank bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung.
 
Erfüllung der Wertpapiergeschäfte
 
Erfüllung im Inland als Regelfall
Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im Ausland vorsehen.
 
Anschaffung im Inland
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand – Girosammel-Depotgutschrift (GS-Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren verschafft. Diese Wertpapiere verwahrt die Bank für den Kunden gesondert von ihren eigenen Beständen und von denen Dritter (Streifbandverwahrung).
 
Anschaffung im Ausland
 
Anschaffungsvereinbarung
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn
sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder ausländischen Wertpapieren im Ausland ausführt oder
sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäftes ausländische Wertpapiere verkauft, die im Inland weder börslich noch außerbörslich gehandelt werden oder
sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren ausführt oder dem Kunden ausländische Wertpapiere im Wege eines Festpreisgeschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich oder außerbörslich gehandelt, üblicherweise aber im Ausland angeschafft werden.
 
Einschaltung von Zwischenverwahrern
Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen inoder ausländischen Verwahrer (z.B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsorts und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
 
Gutschrift in Wertpapierrechnung
Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wertpapieren oder eine andere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).
 
Deckungsbestand
Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für die Kunden und für die Bank verwahrten Wertpapieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von der Bank nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten.
 
Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis zurückzuerstatten.
 
Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung
 
Depotauszug
Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug.
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Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung
 
Inlandsverwahrte Wertpapiere
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank für die Einlösung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahlbaren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Bank den Betrag erhält, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Die Bank besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung).
 
Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem ausländischen Verwahrer.
 
Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Bank den Zeitpunkt der Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung anhand der Veröffentlichungen in den «Wertpapier-Mitteilungen». Bei einer Auslosung von im Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuldverschreibungen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung), wird die Bank nach ihrer Wahl den Kunden für die ihm in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkundennummern für die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallenden Betrages auf die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter Aufsicht einer neutralen Prüfungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage durchgeführt werden, sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist.
 
Einlösung in fremder Währung
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie fällige Wertpapiere in ausländischer Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst, wird die Bank den Einlösungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser Währung gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser Währung unterhält. Andernfalls wird sie dem Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro erteilen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
 
Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/Wandelschuldverschreibungen
 
Bezugsrechte
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden benachrichtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung in den «Wertpapier-Mitteilungen» erschienen ist. Soweit die Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand des Kunden gehörenden inländischen Bezugsrechte bestens verkaufen. Ausländische Bezugsrechte darf die Bank gemäß den im Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen.
 
Options- und Wandlungsrechte
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen wird die Bank den Kunden mit der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den «Wertpapier-Mitteilungen» hingewiesen worden ist.
 
Weitergabe von Nachrichten
Werden in den «Wertpapier-Mitteilungen» Informationen veröffentlicht, die die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der Bank solche Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird die Bank dem Kunden diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken können und die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist.
Sie wird insbesondere Informationen über
gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,
freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,
Sanierungsverfahren
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die Information bei der Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist oder die vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen des Kunden stehen.
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Prüfungspflicht der Bank
Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen in den «Wertpapier-Mitteilungen» einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob diese von Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.
 
Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden
 
Urkundenumtausch
Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den «Wertpapier-Mitteilungen» bekannt gemachten Aufforderung zur Einreichung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageentscheidung verbunden ist (wie z.B. nach der Fusion der Emittentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet.
 
Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so können sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit möglich dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird über die Ausbuchung, die Möglichkeit der Auslieferung und die mögliche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die Bank die Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung der Mitteilung an den Kunden vernichten.
 
Haftung
 
Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haftet die Bank auch für die Erfüllung der Pflichten der Clearstream Banking AG. 
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Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking AG oder einen anderen inländischen Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die Bank für deren Verschulden.
 
Sonstiges
Auskunftsersuchen
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert werden oder die ein Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Namens des Kunden vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.
Einlieferung/Überträge
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder ausländische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder Depotguthaben von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gutschrift nach Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt.
 
Spitzenregulierung
Bei der Durchführung von Kapitalmaßnahmen (z.B. Zusammenfassung mehrerer Aktien zu einer Aktie oder Umtausch von Aktien) können im Depot des Kunden Bruchstücke von Wertpapieren entstehen. Sofern eine Verwertung möglich ist und es sich nicht um Bruchstücke von Fondsanteilen handelt, wird die Bank die Bruchstücke aller betroffenen Kunden zusammenfassen und diese gemäß den Grundsätzen für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten veräußern. Den auf den Kunden entfallenden Erlösanteil wird sie nach Abzug des mit dem Kunden vereinbarten Entgelts gutschreiben. Soweit Bruchstücke von Wertpapieren nicht verwertbar sind, kann das zugrundeliegende Depot nur nach Erteilung eines Auftrags zur Ausbuchung von Wertpapieren durch den Kunden in Bezug auf diese Bruchstücke geschlossen werden.
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Gültig ab 19.11.2021
1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern 
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode) 
4 Z.B. US-Dollar
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Bedingungen für den Überweisungsverkehr
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.
Allgemein
Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleich bleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).
Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsempfängers zu verwenden:
Konvertierung für Verbraucher bei Inlandsüberweisung in Euro
Ist der Kunde Verbraucher und beauftragt er eine Inlandsüberweisung in Euro, kann er bis zum 31. Januar 2016 statt der IBAN des Zahlungsempfängers dessen Kontonummer und die Bankleitzahl des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers angeben, die die Bank in die entsprechende IBAN als Kundenkennung des Zahlungsempfängers konvertiert. Ist die Konvertierung nicht möglich, wird der Überweisungsauftrag von der Bank nicht ausgeführt. Hierüber unterrichtet sie den Kunden gemäß Nummer 1.7.
Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise Nummern 3.1.1. und 3.2.1. 
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.
Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking-PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.
Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für 
    
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1 
2
3
  Zielgebiet
  Währung
Kundenerkennung des Zahlungsempfängers
Inland
Euro
IBAN1
Grenzüberschreitend innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums2
Euro
IBAN und bis 31.01.2016 BIC3
Inland oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Andere Währung als Euro
IBAN und BIC; oder
Kontonummer und BIC
Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Euro oder andere Währung
IBAN und BIC; oder
Kontonummer und BIC
Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben bestimmen sich nach Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.
diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.
Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrages an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.
Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem Online-Banking-Server der Bank).
Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß "Preis- und Leistungsverzeichnis", so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen.
Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im "Preis- und Leistungsverzeichnis" angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen.
Widerruf des Überweisungsauftrags
Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung der Überweisung erteilt hat.
Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis". Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.
Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurück zu erlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im "Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.
Ausführung des Überweisungsauftrags
Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).
Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.
       
4
1.4
1
2
3
1.5
1
2
3
1.6
1
  
2
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. 
Ablehnung der Ausführung
Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.
Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.
Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags berechnet die Bank das im "Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.
Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA.
Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsaus-lösedienstleisters.
Entgelte
Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis". Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung 
3
1.7
1
2
3
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im "Preis- und Leistungsverzeichnis".
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle.
Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.
Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Euro oder in anderen EWR-Währungen
Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
Name des Zahlungsempfängers,
Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2), ist bei Überweisungen in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
Betrag,
Name des Kunden,
IBAN des Kunden und
bei grenzüberschreitenden Überweisungen die Entgeltweisung "Entgeltteilung" zwischen Kunde und Zahlungsempfänger.
Maximale Ausführungsfrist
Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb der im "Preis- und Leistungsverzeichnis" angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
Beginn der Ausführungsfrist
Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).
Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis".
Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.
Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autorisierten Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß "Preis- und Leistungsverzeichnis" zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungs
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auslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.
Ansprüche bei nicht erfolgter fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wie der auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.
Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.
Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei nicht erfolgter fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
für nicht autorisierte Überweisungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
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Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht autorisierte Überweisungen.
Haftungs- und Einwendungsausschluss
Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.3.2 bis 2.3.4 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.
Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunktes berechnet die Bank das im "Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.
Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.
Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)3 in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)4 sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)5
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)
Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
Name des Zahlungsempfängers,
Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); 
ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbe kannt, ist stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben
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Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
Betrag,
Name des Kunden,
Kontonummer oder IBAN des Kunden.
Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß "Preis- und Leistungsverzeichnis", zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank. 
Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden. 
Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.
Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu
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vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
für nicht autorisierte Überweisungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 
Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung
Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung bestehen abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.
Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte Überweisungen.
Haftungs- und Einwendungsausschluss
Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.
Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie 
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sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2 nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im "Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.
Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.
Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)5
Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
Name des Zahlungsempfängers
Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist statt dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben
Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1)
Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1)
Betrag
Kontonummer oder IBAN des Kunden
Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
Erstattung bei einer nicht autorisierte autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß "Preis- und Leis tungsverzeichnis" zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, 
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hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.
Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Haftung bei nicht erfolgter fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
Bei einer nicht erfolgten oder, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.
Haftungs- und Einwendungsausschluss
Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 bestehen nicht, wenn ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.
Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach den Satz 2 dieses Unterpunktes berechnet die Bank das im "Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.
Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.
Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
2
3.2.3.2
–
–
–
3.2.3.3
1
–
–
2
3
–
–
Anlage 1: Bedingungen für den Überweisungsverkehr
 
Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung
Zielland
Kurzform
Währung
Kurzform
Belgien
BE
Euro
EUR
Bulgarien
BG
Bulgarische Lew
BGL
Dänemark
DK
Dänische Krone
DKK
Estland
EE
Euro
EUR
Finnland
FI
Euro
EUR
Frankreich
FR
Euro
EUR
Griechenland
GR
Euro
EUR
Irland
IE
Euro
EUR
Island
IS
Isländische Krone 
ISK
Italien
IT
Euro
EUR
Japan
JP
Japanischer Yen
JPY
Kanada
CA
Kanadischer Dollar
CAD
Kroatien
HR
Kroatische Kuna
HRK
Lettland
LV
Euro
EUR
Liechtenstein
LI
Schweizer Franken*
CHF
Litauen
LT
Litauischer Litas
LTL
Luxemburg
LU
Euro
EUR
Malta
MT
Euro
EUR
Niederlande
NL
Euro
EUR
Norwegen
NO
Norwegische Krone
NOK
Österreich
AT
Euro
EUR
Polen
PL
Polnische Zloty
PLN
Portugal
PT
Euro
EUR
Rumänien
RO
Rumänische Leu
ROL
Russische Föderation
RU
Russische Rubel
RUR
Schweden
SE
Schwedische Krone
SEK
Schweiz
CH
Schweizer Franken
CHF
Slowakei
SK
Euro
EUR
Slowenien
SI
Euro
EUR
Spanien
ES
Euro
EUR
Tschechische Republik
CZ
Tschechische Krone
CZK
Türkei
TR
Türkische Lira
TRY
Ungarn
HU
Ungarische Forint
HUF
USA
US
US-Dollar
USD
Vereinigtes Königreich von Großbritanien und Nordirland
GB
Britische Pfund Sterling
GBP
Zypern
CY
Euro
EUR
* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
Gültig ab 19.11.2021
UBS Europe SE
1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
2 Mitgliedsstaaten siehe Anhang
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)
4 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer Sonnabende, 24. und 31. Dezember
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Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift  im SEPA-Basislastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen:
Allgemein
Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
Entgelte und deren Änderung
Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem «Preis- und Leistungsverzeichnis». Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 Banken der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
SEPA-Basislastschrift
Allgemein
Wesentliche Merkmale des 
SEPA-Basislastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums («Single Euro Payments Area», SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang genannten Staaten und Gebiete. Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften muss
der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basislastschriftverfahren nutzen und
der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei grenzüberschreitenden Zahlungen (außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums2) zusätzlich den BIC3 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den
Zahlungsempfänger an Hand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des EWR zusätzlich angegebenen BIC aus. 
1.
1.1
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1.2.1
1.2.2
2.
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–
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Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.
SEPA-Lastschriftmandat
Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern. In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden enthalten sein:
Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf seiKonto gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
eine Gläubigeridentifikationsnummer,
Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
Name des Kunden (sofern verfügbar),
Bezeichnung der Bank des Kunden und
seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben enthalten.
Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-Lastschriftmandat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen. 
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
Bezeichnung des Zahlungsempfängers, 
Name des Kunden,
Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche Angaben enthalten.
Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst schriftlich – mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind. Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß «Preis- und Leistungsverzeichnis» wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften einzieht.
Begrenzung und Nichtzulassung von 
SEPA-Basislastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus SEPA-Basislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese 
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Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß «Preis- und Leistungsverzeichnis» vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des 
SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger
Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und setzt etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.
Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4 beziehungsweise Nummer 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).
Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift
Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im «Preis- und Leistungsverzeichnis» ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bankarbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn
der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,
die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder
die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar fehlerhaft ist,
eine Mandatsreferenz fehlt,
ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
kein Fälligkeitstag angegeben ist.
Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn dieser SEPA-Basislastschrift eine gesonderte Weisung des Kunden nach Nummer 2.2.4 entgegensteht.
Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
Unterrichtung über die Nichtausführung oder 
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder 
Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Konto-
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informationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basislastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2 zweiter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im «Preis- und Leistungsverzeichnis» ausgewiesene Entgelt.
Ausführung der Zahlung
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im «Preis- und Leistungsverzeichnis» angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß «Preis- und Leistungsverzeichnis» der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag.
Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.
Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hätte.
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon unberührt.
Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdrückliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.
Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß «Preis- und Leistungsverzeichnis» zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
Ansprüche bei nicht erfolgter fehlerhafter oder 
verspäteter Ausführung von autorisierten Zahlungen
Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.
2.4.4
1
2
3
2.5
1
2
3
2.6
2.6.1
2.6.2
1
Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.
 
Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 2.4.4 Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.
 
Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
 
Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
 
Bei nicht erfolgter oder, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
 
Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,– Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
für nicht autorisierte Zahlungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
 
Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.6.2 und 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle.
Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
2.6.3 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
–
–
–
– 
 
 
2.6.4 
 
 
 
 
 
 
–
 
 
 
 
–
 
 
 
– 
Haftungs- und Einwendungsausschluss
 
Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2. bis 2.6.4 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
Die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist
Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunktes nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im «Preis- und Leistungsverzeichnis» ausgewiesene Entgelt.
 
Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
 
Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
 
Anhang: Liste der zu SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.
 
Sonstige Staaten und Gebiete
Guernsey, Jersey, Insel Man, Monaco, San Marino, Schweiz, Saint-St. Pierre, Miquelon, Andorra und Vatikanstadt.
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Generelle Kundeninformation
Adresse
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2 – 4
D-60306 Frankfurt am Main
Postadresse
UBS Europe SE
Postfach 10 20 42
D-60020 Frankfurt am Main
Telefon
+49 69-2179 0
Telefax
+49 69-2179 6511
Internetadresse
www.ubs.com/deutschland
Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank/Vorstand
Christine Novakovic (Vorstandsvorsitzende), Heinrich Baer, Dr. Denise Bauer-Weiler, Pierre Chavenon, Georgia Paphiti, Tobias Vogel
Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister
UBS Europe SE (nachfolgend UBS) ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 107046 eingetragen.
Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE114104636
Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Depotgeschäft und Investment Banking.
SprachenDer Kunde kann mit UBS in Deutsch kommunizieren und Dokumente sowie andere Informationen in Deutsch von UBS erhalten. In bestimmten Geschäftsbereichen kann der Kunde mit UBS auch in den Sprachen Englisch und Spanisch kommunizieren und Vertragsdokumente von UBS erhalten.
Kommunikationsmittel
Der Kunde kann mit UBS per Post, Telefon, Telefax und E-Mail kommunizieren. UBS nimmt Aufträge persönlich, telefonisch oder per Post entgegen. Aufträge per Telefax oder E-Mail werden nur dann entgegengenommen, wenn die Erklärung "Haftungsfreistellung bei Auftragserteilung per Telefax" bzw. "Benutzung von E-Mail" vorliegt. Der Kunde kann zudem das UBS Digital-Banking-Angebot nutzen.
Aufsichtsbehörde
Die Erlaubnis wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Postfach 1308, 53003 Bonn bzw. Postfach 50 01 54, 60391 Frankfurt am Main erteilt (www.bafin.de).
Aufsichtsbehörde ist die BaFin sowie die Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main (www.ecb.europa.eu).
Maßnahmen zum Schutz von Kundenfinanzinstrumenten und -geldern
UBS ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH als Träger der gesetzlichen Einlagensicherung der privaten Banken und dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.  angeschlossen. Hierdurch sind alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition "Verbindlichkeiten gegenüber Kunden" auszuweisen sind, gesichert. Hierzu zählen Sicht, Termin- und Spareinlagen einschließlich der auf den Namen lautenden Sparbriefe. 
Die gesetzliche Einlagensicherung schützt nach Maßgabe des EinSiG und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro pro Einleger.
Die Sicherungsgrenze aus dem freiwilligen Einlagesicherungsfonds je Gläubiger beträgt:
ab 1. Januar 2023 (i)  5 Millionen Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und
(ii) 50 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15% der Eigenmittel von UBS im Sinne von Artikel 72 CRR geschützt, wobei Ergänzungskapital nur bis zur Höhe von 25% des Kernkapitals im Sinne von Artikel 25 CRR Berücksichtigung findet. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel regelt § 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensiche-rungsfonds. 
Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und  (ii) 30 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmittel im Sinne von (a) Sätzen 2 und 3 geschützt 
Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 10 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmittel im Sinne von (a) Sätzen 2 und 3 geschützt
Nicht geschützt sind Verbindlichkeiten, über die UBS Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie z.B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate, sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Einzelheiten zum Schutzumfang einschließlich der Sicherungsgrenzen sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbesondere dessen § 6 geregelt. Das Statut wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt und kann auch im Internet unter www.bankenverband.de aufgerufen werden.
Ist UBS pflichtwidrig außer Stande, Wertpapiere des Kunden zurückzugeben, so besteht neben der Haftung von UBS im Entschädigungsfall ein Entschädigungsanspruch gegen die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. Der Anspruch gegen die Entschädigungseinrichtung ist der Höhe nach begrenzt auf 90 % des Wertes dieser Wertpapiere, maximal jedoch auf den Gegenwert von 20.000 €.
Drittverwahrung von Finanzinstrumenten und Edelmetallen
Wertpapiere von Kunden, die im Inland angeschafft werden und girosammelfähig sind (außer Fondsanteile), werden bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt verwahrt.
Fondsanteile sowie sonstige im Ausland angeschaffte Wertpapiere werden in der Regel über ausländische Zwischenverwahrer (derzeit insbesondere die UBS Europe SE, Luxembourg Branch sowie die UBS AG Schweiz) im Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder in dem Land verwahrt, in dem der Kauf getätigt wurde. In welchem Land die Wertpapiere verwahrt werden, teilt UBS auf der Wertpapierabrechnung mit. UBS hält für den Kunden an auslandsverwahrten Wertpapieren treuhänderisch Eigentum oder eine eigentumsähnliche Rechtsstellung. Daher ist der Kunde bei einer Insolvenz von in- oder ausländischen (Zwischen-) Verwahrern geschützt.
Edelmetalle werden im Rahmen des Kommissionsgeschäfts, d.h. im eigenen Namen auf Rechnung des Kunden, in der Schweiz über die UBS Switzerland AG erworben und dort in Sammelverwahrung im Namen von UBS verwahrt. Durch Gutschrift und entsprechendem Ausweis im Verwahr- und Vermittlungsverzeichnis, erwirbt der Kunde Miteigentumsrechte und (mittelbaren) Eigenbesitz. 
Haftung von UBS für das Verhalten ausländischer Verwahrer
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die Haftung von UBS auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking AG, Frankfurt oder einem anderen inländischen Zwischenverwahrer haftet UBS für deren Verschulden.
1.
a)
b)
c)
2. 
1.
2.
3. 
Informationen zur Bewertung von Finanzinstrumenten
UBS nimmt eine tägliche Bewertung der Finanzinstrumente vor, die sich in Ihrem Depot befinden. Diese errechnet sich aus den in der Regel durch die DeutscheBörseSystems oder Reuters gelieferten Schlusskursen der jeweiligen Hauptbörse (Aktien, Renten, Optionsscheine, Zertifikate) bzw. aus dem Rücknahmepreis des Emittenten am Vorhandelstag (Investmentanteile). Options- und Futurespositionen werden täglich mit den jeweiligen Schlusskursen des Vortages der Handelsbörse bewertet. Sollte kein aktueller Handelskurs vorhanden sein, werden diese Wertpapiere zum letzten vorhandenen Schlusskurs bewertet. Ein abweichendes Kursdatum wird im Vermögensbericht extra ausgewiesen. Bei Finanzinstrumenten in Fremdwährung wird der jeweilige Devisenmittelkurs des Vorhandelstages verwendet.
Finanzdienstleistungen
Anlageberatung
UBS wird den Kunden auf Wunsch über Anlagen in Finanzinstrumente beraten und geeignete Empfehlungen für die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten geben. UBS wird dabei die im Einzelfall schriftlich vereinbarten Anlagegrundsätze berücksichtigen.
Vermögensverwaltung
UBS wird die dem Vermögensverwaltungsauftrag unterliegenden Vermögenswerte für Rechnung des Kunden verwalten und berücksichtigt dabei die im Einzelfall schriftlich vereinbarten Anlagegrundsätze. UBS ist berechtigt, nach freiem Ermessen alle ihr zweckmäßig erscheinenden Verwaltungsmaßnahmen für den Kunden auf dessen Rechnung zu treffen. Zur Durchführung der Verwaltung wird UBS eine Vollmacht des Kunden eingeräumt, mit der sie Verfügungen über die der Vermögensverwaltung unterliegenden Vermögensgegenstände treffen kann. Die von UBS angebotenen Finanzdienstleistungen beziehen sich auf Finanzinstrumente, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind und deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegen, auf die UBS Europe SE keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.
Hinweise zu den Risiken der einzelnen Finanzinstrumente finden Sie in den "Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren" bzw. in den Unterlagen zu den jeweiligen Produkten.
Delegation der Vermögensverwaltung
UBS kann die Vermögensverwaltung ganz oder teilweise an UBS Switzerland AG, Schweiz (nachfolgend UBS Schweiz) oder eine andere Gesellschaft der UBS-Gruppe delegieren. Dies kann insbesondere umfassen:
Die Strategische Asset Allocation, d.h. die langfristige Gewichtung des Portfolios nach Anlageklassen, Regionen und Währungen.
Die Taktische Asset Allocation, d.h. die Abweichung von der Strategischen Asset Allocation, um kurzfristige Marktschwankungen mit dem Ziel der Verbesserung der Wertentwicklung auszunutzen.
Die Instrumentenauswahl, z.B. die Auswahl von Aktien, Renten und Fonds.
Die Portfoliokonstruktion, d.h. die Erstellung von Zielportfolien basierend auf der strategischen Asset Allocation, der Taktischen Asset Allocation und der Instrumentenauswahl.
Die konkrete Buchung der Kundenportfolios basierend auf den Zielportfolien und den individuellen Kundenvorgaben.
Die Überwachung des Portfolios hinsichtlich Risiko-und Qualitätsparametern.
Die Auslagerung auf UBS Schweiz oder eine andere Gesellschaft der UBS-Gruppe entbindet UBS nicht von der Verantwortung für die Erfüllung der Pflichten aus dem Vermögensverwaltungsmandat gegenüber dem Kunden.
Aufzeichnung von Telefongesprächen
UBS ist verpflichtet, Telefongespräche, elektronische Kommunikation und persönliche Gespräche mit Kunden aufzuzeichnen, insbesondere bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Empfang, der Übertragung und der Ausführung von Aufträgen. Der Kunde hat das Recht, diese Aufzeichnungen  zur Verfügung gestellt zubekommen. Gleiches gilt für Gespräche, die
aus Gründen des Risikomanagements aufgezeichnet werden. Diese Aufnahmen werden für einen Zeitraum von fünf Jahren verfügbar sein.
Kundenklassifizierung 
Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sieht Informations- und Schutzpflichten von UBS, abgestuft nach Kundenkategorien, vor. Das gesetzlich vorgegebene Schutzniveau unterscheidet dabei die Kundenkategorien Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Als Kunden des Unternehmensbereichs Wealth Management von UBS genießen die Kunden das höchste Schutzniveau nach dem WpHG und werden als Privatkunden eingestuft sofern es sich nicht um professionelle Kunden per Gesetz oder Geeignete Gegenpartien handelt. Ein Privatkunde kann auf Antrag oder durch Festlegung von UBS als professioneller Kunden eingestuft werden. Es gelten jedoch besondere Anforderungen. Informationen zu den Voraus-setzungen einer Einstufung als professioneller Kunde sowie zu dem dafür vorgesehenen Prozess erhält der Kunde auf Nachfrage. Kunden, die UBS für Zwecke ihrer Wertpapierdienstleistungen und –nebendienstleistungen als professionelle Kunden oder Geeignete Gegenparteien einstuft, werden vor Erbringung der Wertpapierdienstleistungen und –nebendienstleistungen hierüber durch UBS informiert.
Verträge ohne explizit zugesicherter Beratung
Im Rahmen eines solchen Vertrages wird UBS keine regelmäßige periodische Eignungsprüfung zur Verfügung stellen. UBS kann jedoch nach eigenem Ermessen das Portfolio des Kunden bewerten und geeignete Empfehlungen aussprechen.
Art der Anlageberatung / Zuwendungen 
UBS erbringt Anlageberatung nicht als Honorar-Anlageberater im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Das deutsche Recht differenziert Anlageberatung und unabhängige Honorar-Anlageberatung. Bei letzterer wird der Dienstleister allein durch den Kunden vergütet und darf keine monetären Zuwendungen von Dritten annehmen. Dennoch angenommene Zuwendungen sind schnellstmöglich und in vollem Umfang an den Kunden auszukehren. Der Dienstleister muss eine ausreichend umfangreiche Palette an Finanzinstrumenten verschiedener Emittenten für die Beratung berücksichtigen, so dass deren Unabhängigkeit gewährleistet ist.
Bei der Anlageberatung, die keine unabhängige Honorar-Anlageberatung ist, darf der Dienstleister Zuwendungen annehmen, soweit dies gem. § 70 WpHG (ab 3.1.2018) zulässig ist. Die erhaltenen Zuwendungen sind dem Kunden entsprechend offen zu legen.
Im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften von Kapitalanlagegesellschaften, Emittenten von Wertpapieren und sonstigen Dritten erhält UBS monetäre und nicht-monetäre Zuwendungen. Details zum Umgang mit monetären Zuwendungen werden mit der separaten "Vereinbarung zu Vertriebsprovisionen" geregelt. Informationen über nicht-monetäre Zuwendungen werden wir Ihnen auf dieser Webseite zur Verfügung stellen: www.ubs.com/nmb-wm-de.
Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken -Verordnung der EU über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsrisiken sind ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte. Die Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken gelten für alle Anlageverwaltungsmandate und Beratungsangebote (mit oder ohne Vertrag).
Wie bezieht UBS Nachhaltigkeitsrisiken in ihren 
Anlageentscheidungsprozess ein?
Die Art und Weise, wie UBS Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidungs- und Anlageberatungsprozesse einbezieht, spiegelt sich in den UBS-Richtlinien wieder, die diese Prozesse regeln. Unter anderem beinhalten die Richtlinien Anleitungen, an die sich Analysten beim Erstellen ihrer unabhängigen Meinungen halten müssen. Die Investitionsentscheidungs- und Anlageberatungsprozesse von UBS sind mehrstufig; dazu gehört die Wahl von bevorzugten Instrumenten basierend auf ihren Erfolgsaussichten am Markt. 
Bei der Beurteilung der Wertpapiere einzelner Emittenten (Aktien und Anleihen) oder Anlagefonds werden Nachhaltigkeitsrisiken sowie auch andere finanzielle Risiken berücksichtigt, wobei eine Analyse der Emittenten in finanzieller Hinsicht und eine sorgfältige Prüfung des Fonds durchgeführt wird:
1.           2.     3. 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Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken und ihrer Wesentlichkeit gehört zu den zahlreichen Faktoren, die darüber bestimmen, ob Aktien einzelner Emittenten empfohlen werden oder nicht. Sie bestimmt auch, inwieweit diese Instrumente für Anlageverwaltungsmandate und bei der Anlageberatung ausgewählt werden sollten. Nachhaltigkeitsrisiken werden explizit im Dokument "Principles and methodology of reasearch in Global Wealth Management CIO Investment Office" erwähnt (verfügbar unter ubs.com/cio).
Die Überprüfung der Fonds konzentriert sich auf die Strategie und darauf, wie Fondsmanager Risiken und Chancen (einschließlich ESG-Risiken und Chancen) in ihren Anlageprozess einfließen lassen. Es handelt sich dabei nicht um eine Beurteilung der einzelnen Positionen in einem Portfolio. Als Teil der  
standardmäßigen Überprüfung des Fonds wertet UBS WM ein ESG-Rating für jeden Fonds aus. Während Nachhaltigkeit und andere Risikothemen von jedem Manager berücksichtigen werden sollten, ist es wahrscheinlich, dass Fonds mit höheren ESG-Rating ein niedrigeres Nachhaltigkeitsrisiko bergen, da dem Research, den Investitionsentscheidungen und/oder der aktiven Aktionärsbeteiligung eine höhere Gewichtung und mehr Ressourcen zukommen. Wenn ein Fondsmanager es versäumt, Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Investitionsentscheidungsprozess einzubeziehen, hat dies in der Regel ein niedrigeres ESG-Rating zur Folge.
Bei dem Investment Research und der Prüfung des Fonds verfolgt UBS das Ziel, finanzielle Risiken (u.a. Nachhaltigkeitsrisiken) zu identifizieren, um das Gesamtrisiko des Portfolios zu managen.
–         –
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Grundsätze zur Auftragsausführung der Wealth Management Division der UBS Europe SE, Deutschland
Alle nachfolgend fett gedruckten Begriffe sind unter der Rubrik «Definitionen» erklärt.
Zweck
UBS Europe SE hat nach Massgabe des WpHG (Wertpapierhandelsgesetzes) alle hinreichenden Vorkehrungen getroffen, um bei der Ausführung oder Weiterleitung zur Ausführung von Kundenaufträgen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die nachfolgenden Grundsätze der Auftragsausführung legen dar, wie die UBS Europe SE die Ausführung der Kundenaufträge im bestmöglichen Interesse der Kunden gewährleistet. 
Anwendungsbereich und Grundsätze der Auftragsausführung
Die Grundsätze zur Auftragsausführung gelten für die Ausführung von Aufträgen von Privatkunden sowie von als professionell eingestuften Kunden («Kunden»).
Die Grundsätze zur Auftragsausführung von UBS Europe SE sind auf Finanzinstrumente anzuwenden, sofern UBS Europe SE:
Kundenaufträge entgegennimmt und weiterleitet;
Aufträge für Rechnung von Kunden ausführt; oder
Portfolioverwaltungsdienstleistungen erbringt.
Die Grundsätze zur Auftragsausführung kommen nicht zur Anwendung, wenn Finanzinstrumente bei Drittbanken verwahrt werden und die Auftragsausführung im Rahmen einer Weiterleitung an die Drittbank durch UBS erfolgt. In diesem Fall finden die jeweiligen Ausführungsgrundsätze der Drittbanken Anwendung.
Wichtiger Hinweis zur Auftragsausführung:
UBS Europe SE führt Ihren Auftrag selbst aus oder setzt folgende Konzerngesellschaften als Intermediäre bzw. Kommissionäre ein: UBS Switzerland AG sowie UBS AG. UBS Europe SE verfügt im Geschäftsbereich Wealth Management über keinen eigenen Zugang zu Ausführungsplätzen.
UBS Switzerland AG kann ihrerseits weitere Intermediäre einsetzen. UBS Europe SE überwacht regelmäßig die Qualität der Ausführung durch UBS Switzerland AG und prüft, ob die Ausführungsgrundsätze der UBS Switzerland AG im Einklang mit den eigenen Grundsätzen stehen und die bestmögliche Ausführung der Aufträge sichergestellt ist. "UBS" bezeichnet im folgenden UBS Europe SE, Deutschland und/oder UBS Switzerland AG.
Ausführung von Aufträgen - Erzielung des 
bestmöglichen Ergebnisses
Sofern Sie keine ausdrückliche Weisung hinsichtlich der Ausführung des Auftrags erteilen (siehe Abschnitt 7) wird UBS bei der Ausführung von Aufträgen bzw. bei Erhalt und Weiterleitung Ihrer Aufträge alle hinreichenden Massnahmen ergreifen, um unter Berücksichtigung der Ausführungskriterien und Gesamtbewertung gemäss Abschnitt 3.1 bzw. 3.2 für Sie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Den Ausführungskriterien und dem Gesamtentgelt sowie weiteren Faktoren gemäss Abschnitten 3.1 und 3.2 trägt UBS unter Anwendung ihres kaufmännischen Ermessens, ihrer Erfahrung, sowie der verfügbaren Marktinformationen angemessen Rechnung.
Ausführungskriterien
Sofern der Kunde keine anderslautenden Anweisungen erteilt, berücksichtigt UBS bei der Auftragsausführung neben dem Gesamtentgelt und den weiteren Faktoren gemäß Abschnitt 3.2 folgende Kriterien: 
Finanzinstrumente, die Gegenstand des Auftrags sind; und
Ausführungseinrichtungen oder -plätze, an die der Auftrag weitergeleitet bzw. platziert werden kann.
Gesamtentgelt und weitere Faktoren
Das wichtigste Kriterium, das UBS bei der Ausführung von Aufträgen zur Ermittlung des bestmöglichen Ergebnisses für den Kunden anwendet, ist das Gesamtentgelt. Das Gesamtentgelt setzt sich aus dem Preis für das Finanzinstrument und sämtlichen mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten zusammen. Daher betrachtet UBS die Ausführungskriterien Preis und Kosten als maßgeblich. Darüber hinaus werden weitere Faktoren für die Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses berücksichtigt falls diese maßgeblich dazu beitragen, das
1. 
2.
i.
ii.
iii.
3.
3.1
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3.2
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Im Rahmen einer Gesamtbewertung berücksichtigt UBS daher die folgenden Merkmale:
der Preis der Finanzinstrumente, die von diesem Intermediär oder diesem Ausführungsplatz angeboten werden; und
die direkten und indirekten Kosten, die mit der Ausübung von Finanzinstrumenten zusammenhängen, einschließlich:
sämtliche Aufwendungen, die direkt mit der Auftragsausführung zusammenhängen, darunter:
Gebühren der Ausführungsplätze;
Clearing- und Abrechnungsgebühren; und
alle sonstigen Gebühren, die an Drittparteien im Zusammenhang mit der Ausführung von Kundenaufträgen gezahlt werden;
Geschwindigkeit;
Wahrscheinlichkeit von Ausführung und Abwicklung;
Umfang und Art des Auftrags; und
sonstige relevante Faktoren (wie Marktauswirkungen und implizite Transaktionskosten).
Soweit außergewöhnliche Marktverhältnisse, Marktstörungen oder sonstige besondere Umstände eine von den Ausführungsgrundsätzen abweichende Ausführung erfordern, so wird UBS unter Berücksichtigung der Kundeninteressen eine andere Ausführung wählen.
Ausführungsplätze
Die Liste der von UBS für die jeweilige Klasse von Finanzinstrumenten ausgewählten Ausführungsplätze ist im Anhang zu diesem Dokument aufgeführt.
Die Liste der Ausführungsplätze erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann Anpassungen erfahren. Sie enthält jedoch weitgehend alle Ausführungsplätze, an denen UBS ihre Aufträge ausführen lässt, beispielsweise andere UBS-Konzerngesellschaften. UBS behält sich das Recht vor, andere Ausführungsplätze zu nutzen, falls sie diese unter Berücksichtigung der oben im Abschnitt 3 genannten Kriterien und Faktoren für angemessen hält.
UBS überprüft regelmäßig die Ausführungsplätze, um diejenigen zu identifizieren, die es fortwährend ermöglichen, bei der Auftragsausführung das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Liste der Ausführungsplätze wird im Anschluss an eine solche Überprüfung, sofern notwendig, aktualisiert.
Sofern erforderlich, wird UBS Maßnahmen im Hinblick auf die von ihr in Rechnung gestellten Kommissionen ergreifen, um eine ungerechtfertigte Benachteiligung zwischen den Ausführungsplätzen zu vermeiden.
Auswahl eines Ausführungsplatzes
Sofern Sie keine ausdrückliche Weisung hinsichtlich der Ausführung des Auftrags erteilen (siehe Abschnitt 7) folgt UBS bei der Auswahl eines Ausführungsplatzes folgender Methodik:
Vorbehaltlich der ordnungsgemäßen Berücksichtigung der oben genannten Ausführungsfaktoren kann auch eine andere Gesellschaft des UBS-Konzerns als Ausführungsplatz dienen, sofern dies nach Einschätzung von UBS im besten Interesse des Kunden liegt (bzw. dem Kunden hierdurch zumindest kein Nachteil entsteht).
Bei der Wahl des Ausführungsplatzes oder eines Produktes in quotegesteuerten Märkten (quote driven markets) kann UBS einer solchen Gesellschaft des UBS-Konzerns, welche als Ausführungsplatz dient, eine zweite Möglichkeit geben, den ursprünglichen Preis/Quote zu verbessern.
Vorbehaltlich der vorstehend genannten Bedingungen wählt UBS einen Ausführungsplatz aus, den sie für am besten geeignet hält, um für ihren Kunden das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. In diesem Sinne kann UBS auch entscheiden, den Auftrag ausserhalb eines Handelsplatzes ausführen zu lassen.
Wird eine andere Gesellschaft des UBS-Konzerns als Intermediär tätig, muss diese alle vernünftigerweise verfügbaren Informationsquellen berücksichtigen (darunter RMs, MTFs, SIs, OTFs, lokale Börsen, Broker und Datenanbieter), um das bestmögliche Ergebnis für den Auftrag zu erzielen.
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Möglicherweise gibt es für bestimmte Instrumente nur einen einzigen Ausführungsplatz oder aufgrund rechtlicher Vorgaben Einschränkungen in der Wahl des Ausführungsplatzes. Für solche Finanzinstrumentewird UBS die Aufträge an den jeweiligen (einzigen) Ausführungsplatz weiterleiten, wobei in diesen Fällen davon ausgegangen wird, dass auf diese Weise das bestmögliche Ergebnis erzielt wird für den Kunden.
Ausführungsmethoden
Sofern Sie keine ausdrückliche Weisung hinsichtlich der Ausführung des Auftrags erteilen (siehe Abschnitt 7) führt UBS Aufträge gemäß folgenden Methoden bzw. Kombinationen von Methoden aus:
Ausserhalb eines Handelsplatzes durch:
eine andere Gesellschaft des UBS-Konzerns, die ihrerseits als Ausführungsplatz für Aufträge fungiert; und/oder
einen anderen Broker oder Market Maker
Direkt an einem geregelten Markt oder MTF oder OTF, sofern UBS nicht ein direkter Teilnehmer des betreffenden geregelten Marktes bzw. MTF oder OTF ist, mit einer Drittpartei, sofern mit dieser Partei eine Vereinbarung zur Ausführung von Aufträgen auf diesem geregelten Markt, MTF oder OTF besteht. 
Aufträge können über verschiedene Ausführungsplätze abgewickelt werden, wobei alle relevanten Angaben in den Wertpapierabrechnungen angegeben sind und UBS auf Anfrage weitere Informationen zur Verfügung stellt.
Wichtiger Hinweis zur Internalisierung:
UBS selbst internalisiert keine Kundenaufträge. UBS setzt jedoch Intermediäre und systematische Internalisierer ein, die Kundenaufträge zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, die an Handelsplätzen gehandelt werden, auch außerhalb von Handelsplätzen ausführt. Mit Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Termingeschäften bzw. des Antrags auf Eröffnung von Konten/Depots stimmt der Kunde der Internalisierung sowie anderer Formen der Auftragsausführung außerhalb von Handelsplätzen zu.
Vorrang von Kundenweisungen
Wenn Sie uns für die Ausführung eines Auftrags ausdrückliche Weisung erteilen (z.B. Vorgabe eines Ausführungsplatzes), führt UBS den Auftrag gemäß diesen ausdrücklichen Weisungen aus. Sollten sich Ihre Weisungen nur auf einen Teil des Auftrags beziehen, wendet UBS weiterhin ihre Grundsätze zur Auftragsausführung auf den Teil des Auftrags an, der von Ihrer ausdrücklichen Weisung nicht erfasst ist.
Wichtiger Hinweis zu Kundenweisungen:
Bitte beachten Sie, dass Ihre ausdrücklichen Weisungen zur Ausführung eines bestimmten Auftrags unter Umständen dazu führen können, dass UBS nicht in der Lage ist, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um in Bezug auf diesen (Teil-) Auftrag das bestmögliche Ergebnis für Sie zu erzielen. Durch die Einhaltung Ihrer Weisung erfüllt UBS ihre Verpflichtung, hinreichende Maßnahmen zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses ergriffen zu haben.
Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen
UBS kann einen Auftrag an eine andere UBS Konzerngesellschaft oder eine Drittpartei (z.B. einen externen Broker) zur Ausführung weiterleiten, sofern diese Intermediäre gegenüber UBS nachweisen können, dass sie über Grundsätze zur Auftragsausführung verfügen, die es UBS erlauben, ihren Verpflichtungen zum Handeln im besten Interesse ihrer Kunden nachzukommen. Dabei muss UBS in Ihrem besten Interesse handeln und sich an die in den oben stehenden Abschnitten 3 und 4 genannten Bedingungen halten. Nach Überprüfung der Grundsätze und Methoden zur Auftragsausführung potenzieller Ausführungsplätze ist UBS zu dem Schluss gekommen, dass die im Anhang aufgeführten Ausführungsplätze es UBS am besten ermöglichen, ihren Ausführungs-verpflichtungen nachzukommen. UBS behält sich das Recht vor, neben den unter Ziffer 2 benannten Intermediär weitere Intermediäre zu nutzen, sofern sie diese nach Massgabe dieser Auftragsabwicklungspraktiken für geeignet hält. 
Grundsätze der Auftragsausführung im Rahmen der Portfoliomanagement- oder Vermögensverwaltungsdienstleistungen
Bei der Ausführung von Aufträgen im Rahmen von Portfoliomanagement- oder Vermögensverwaltungsdienstleistungen handelt UBS unter Berücksichtigung der Kundeninteressen sowie der Wahrung der Grundsätze zur Auftragsausführung. Im Einzelfall (z.B. bei großen Auftragsvolumen) wählt UBS unter Berücksichtigung der Kundeninteressen alternative Ausführungsplätze aus.
6.
– 
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Auftragsbearbeitung
UBS stellt sicher, dass Kundenaufträge unverzüglich und redlich im Verhältnis zu anderen Kundenaufträgen und den Handelsinteressen von UBS ausgeführt werden.
Bei der Ausführung von Aufträgen stellt UBS sicher, dass:
alle erfassten Aufträge unverzüglich und richtig zugeordnet werden; und
vergleichbare Aufträge unverzüglich und in der Reihenfolge ihres Eingangs ausgeführt oder an einen Dritten zum Zwecke der Ausführung weitergeleitet werden.
Aufträge, die über mehrere und verschiedenen Kanäle eingehen, werden, soweit praktikabel, mit dem Ziel bearbeitet, sie wann immer möglich in der Reihenfolge ihres Eingangs abzuwickeln.
Kundenaufträge oder Transaktionen auf eigene Rechnung werden nicht zusammen mit anderen Kundenaufträgen ausgeführt, es sei denn:
durch die Zusammenlegung von Aufträgen und Transaktionen (Blockorder) werden die Kunden nicht benachteiligt;
der Kunde wird darüber aufgeklärt, dass ihm durch die Zusammenlegung von Aufträgen in Einzelfällen möglicherweise ein Nachteil entstehen könnte; und
die in diesen Grundsätzen zur Auftragsausführung aufgeführten Bestimmungen zur Auftragsallokation eingehalten werden.
UBS legt im Rahmen der Portfoliomanagement- oder Vermögensdienstleistungen jedoch Aufträge von Kunden der entsprechenden Dienstleistung regelmäßig zusammen und bringt diese unter der Wahrung der Grundsätze der Auftragsausführung zur Ausführung (Blockorder), um eine Kundengleichbehandlung zu ermöglichen. Insoweit berücksichtigt UBS insbesondere das Auftragsvolumen und die aktuelle Marktliquidität. Sofern mehrere Kundenaufträge als Blockorder ausgeführt werden, legt UBS bei der Zuteilung auf die einzelnen Kundendepots das arithmetische Mittel der Kurse der Ausführungen zugrunde, sofern mehrere Ausführungskurse vorliegen.
Wichtiger Hinweis zur Blockorder:
Die Zusammenlegung von Aufträgen kann für einzelne Kunden nachteilig sein.
In Bezug auf Markt- und Limit-Aufträge wird UBS die Kundenaufträge weder zum eigenen noch zum Nutzen Dritter blockieren oder annullieren.
Wichtiger Hinweis zu Zeichnungsorders im Primärmarkt:
UBS platziert Kundenaufträge bei Neuemissionen von Aktien- oder Rentenprodukten während der Zeichnungsphase in dem Konsortium ausschliesslich als Institutioneller Anleger. Die Kundenklassifizierung nach MiFID findet daher bei der Zuteilung keine Anwendung.
Ausführungsgrundsätze in den unterschiedlichen 
Gattungen von Finanzinstrumenten
Sofern pro Finanzinstrument nicht gesondert geregelt führt UBS den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten als Kommissionsgeschäft aus. Für jede Gattung bzw. zum Teil pro Finanzinstrument wird jeweils der Ausführungsplatz verwendet, der unter Berücksichtigung von Ziffer 3, das bestmögliche Ergebnis erzielt (sogenanntes Smart Order Routing).
Bei der Ausführung von Aufträgen unterscheidet UBS zwischen den folgenden Gattungen.
Aktien und Aktien ähnliche Produkte
UBS führt die Aufträge zu oben bezeichneten Gattungen unter Anwendung der Ausführungskriterien an den aus dem Anhang ersichtlichen Ausführungsplätzen aus.
Börsengehandelte Investmentfonds (ETF)
UBS führt die Aufträge von inländischen und ausländischen ETFs unter Anwendung der Ausführungskriterien an den aus dem Anhang ersichtlichen Ausführungsplätzen aus.
Anleihen, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente
UBS führt die Aufträge zu oben bezeichneten Gattungen unter Anwendung der Ausführungskriterien an den aus dem Anhang ersichtlichen Ausführungsplätzen aus. Im Rahmen der Kostenbetrachtung werden die handelbaren Volumen berücksichtigt, sofern durch Teil-ausführungen mangels Liquidität weitere Kosten entstünden.
Verbriefte Derivate und Zertifikate
UBS führt die Aufträge zu oben bezeichneten Gattungen unter Anwendung der Ausführungskriterien an den aus dem Anhang ersichtlichen Ausführungsplätzen aus. Im Rahmen der Kostenbetrachtung 
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werden die handelbaren Volumen berücksichtigt, sofern durch Teil-ausführungen mangels Liquidität weitere Kosten entstünden.
Börsengehandelte Derivate (ETD / Options & Futures)
UBS führt die Aufträge zu oben bezeichneten Gattungen an den aus dem Anhang ersichtlichen Ausführungsplätzen selbst oder durch einen Intermediär aus. Aufgrund der Produktspezifikationen und der fehlenden Fungibilität der Produkte ist es erforderlich, dass Sie einen Ausführungsplatz vorgeben müssen
Nicht-standardisierte und nicht-verbriefte Derivate 
(ausgenommen ETD)
Bei der oben bezeichneten Gattung der nicht standardisierten, nicht- verbrieften Derivaten wird das Geschäft unmittelbar zwischen Kunde und UBS geschlossen. Aufgrund der individuellen Gestaltung dieser Geschäfte existiert nur jeweils ein Ausführungsplatz (UBS).
Anteile an Investmentvermögen
Der Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen zum Ausgabepreis wie die Rückgabe zum Rücknahmepreis, die nicht an einem organisierten Markt gehandelt werden und nicht in einem regulierten Markt an einer inländischen Börse einbezogen sind, unterliegt nicht den Grundsätzen zur Auftragsausführung nach Ziffer 3 bis 7. Diese Anteile erwirbt UBS aussschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft/Verwahrstelle. Zur Erzielung eines bestmöglichen Ergebnisses in Hinblick auf die dabei anfallenden Kosten und Gebühren bedient sich UBS eines Intermediärs, der die Kundenaufträge - sofern möglich – bündelt um aufgrund des Volumens bessere Konditionen versucht zu verhandeln.
Sonstige Gattungen von Finanzinstrumenten bzw. Finanzinstrumente 
Für alle sonstigen Gattungen von Finanzinstrumenten bzw. Finanzinstrumenten wird UBS im Einklang mit den Grundsätzen der Auftragsausführung den jeweiligen Ausführungsplatz festlegen oder seitens des Kunden eine explizite Weisung einholen.
Überwachung
UBS überwacht regelmäßig die Einhaltung dieser Grundsätze zur Auftragsausführung.
Überprüfung
UBS überprüft die Grundsätze zur Auftragsausführung einmal im Jahr. Die Überprüfung umfasst auch den Einsatz der Intermediäre. Zudem überprüft UBS diese Grundsätze dann, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Fähigkeit von UBS wesentlich beeinträchtigt ist, die bestmöglichen Ergebnisse für den Kunden zu erzielen. Eine wesentliche Beeinträchtigung liegt insbesondere dann vor, wenn Umstände Einfluss auf die unter Ziffer 3.2. genannten Kriterien der Auftragsausführung haben.
Inkrafttreten
Diese Grundsätze zur Auftragsausführung gelten ab dem 3. Januar 2018. 
Definitionen
Ausführungskriterien – bezeichnen die in Abschnitt 3.1 in diesem Dokument aufgelisteten Kriterien.
Ausführungsfaktoren – bezeichnen die in Abschnitt 3.2 in diesem Dokument aufgelisteten Faktoren.
Ausführungsplatz – bezeichnet einen geregelten Markt, ein MTF, einen systematischen Internalisierer (SI), einen OTF, einen Market Maker oder einen anderen Liquiditätsanbieter bzw. eine Einheit, die eine ähnliche Aufgabe wie eine der vorgenannten Instanzen wahrnimmt.
ETD – «Exchange Traded Derivatives» bezeichnet derivate Finanzinstrumente, die an Handelsplätzen (Derivatebörsen) gehandelt werden können (Options & Futures).
ETF – bezeichnet börsengehandeltes Investmentvermögen, welches in der Regel als Indexfonds betrieben wird.
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Intermediär – bezeichnet ein anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das UBS beauftragt, Aufträge zum Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten auszuführen.
Finanzinstrumente – umfassen alle Produkte gemäß § 2 Abs. 4 WpHG. Hierunter fallen insbesondere (nicht abschließend):
Aktien und börsengehandelte Investmentvermögen (sog. ETFs);
Anleihen und Geldmarktinstrumente;
Verbriefte Derivate;
Nicht verbriefte standardisierte, an einer Börse gehandelte Terminkontrakte und Optionen (ETD);
Nicht verbriefte und nicht standardisierte, im Freiverkehr gehandelte Derivate; und
Anteile an offenen Investmentvermögen.
Um Missverständnisse auszuschliessen, umfassen «Finanzinstrumente» keine «Kassageschäfte» («spot transactions») oder Kredite, wobei in Bezug auf Rohstoffe bestimmte Ausnahmen gelten. Eine genauere Beschreibung ergibt sich aus Ziffer 11.
Gesamtentgelt – ergibt sich aus dem Preis für das Finanzinstrument und sämtlichen mit der Ausführung verbundenen Kosten.
Kommissionsgeschäft – bezeichnet den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanz-kommissionsgeschäft).
Kunden – beinhalten im Rahmen der Ausführungsgrundsätzen sowohl Privatkunden (§67 Abs. 3 WpHG) als auch professionellen Kunden (§67 Abs.2 und 6 WpHG). Bei professionellen Kunden handelt es sich um solche Kunden, bei denen UBS davon ausgehen kann, dass sie über ausreichend Erfahrung, Kenntnisse und Sachverstand verfügen, um ihre Anlageentscheidungen treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen berücksichtigen zu können. Privatkunden sind solche Kunden, die keine professionellen Kunden sind und einen höheren Verbraucherschutz genießen als professionelle Kunden.
Auftrag – bezeichnet die Instruktion zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments, das von UBS zur Ausführung oder Weiterleitung an eine Drittpartei angenommen wird.
Multilaterales Handelssystem (Multilateral Trading Facility, «MTF») – bezeichnet ein von einer Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber betriebenes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach vorgegebenen Regeln in einer Weise zusammenführt, die zu einem Vertrag führt.
Organisiertes Handelssystem (Organised Trading Facility, «OTF») – bezeichnet ein multilaterales System, bei dem es sich nicht um einen regulierten Markt oder ein MTF handelt und in dem die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Anleihen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten oder Derivaten im Rahmen des Systems in einer Weise interagieren, die zu einem Vertrag führt.
Geregelter Markt (Regulated Market, «RM») – bezeichnet ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/oder verwaltetes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach seinen vorgegebenen Regeln in einer Weise zusammenführt oder das Zusammenführen fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf Finanzinstrumente führt, die gemäß den Regeln und/oder den Systemen des Marktes zum Handel zugelassen wurden, und das eine Zulassung erhalten hat und ordnungsgemäß funktioniert. 
Systematischer Internalisierer (Systematic Internaliser, «SI») – bezeichnet eine Wertpapierfirma, die in organisierter und systematischer Weise häufig in erheblichem Umfang Handel für eigene Rechnung treibt, wenn sie Kundenaufträge außerhalb eines geregelten Marktes oder eines MTF bzw. OTF ausführt, ohne ein multilaterales System zu betreiben.
Handelsplatz – bezeichnet einen geregelten Markt, ein MTF oder ein OTF.
Verbriefte Derivate – hierunter fallen insbesondere Zertifikate und Optionsscheine.
Zertifikate – hierunter versteht man Schuldverschreibungen, deren Wert sich von dem Wert eines anderen Finanzinstruments (Basiswert) ableitet.
     i. ii. iii. iv.   v.   vi.
Ausführungsplätze von UBS Europe SE, Deutschland
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Liste der Ausführungsplätze nicht abschließend ist. Die Liste wird im Einklang mit den Grundsätzen zur Auftragsausführung von UBS regelmäßig überprüft und aktualisiert. UBS behält sich das Recht vor, neben den aufgelisteten Ausführungsplätzen weitere Ausführungsplätze zu nutzen, insofern sie diese nach Maßgabe der Grundsätze zur Auftragsausführung für geeignet hält.
Aktien und Aktien-ähnliche Produkte
Land/Liquiditätspool
Name Ausführungsplätze
Europa
Österreich
Wiener Börse
Belgien
Euronext Brussels
Zypern
Cyprus Stock Exchange
Dänemark
NASDAQ OMX Nordic Exchange – Copenhagen
Finnland
NASDAQ OMX Nordic Exchange – Helsinki
Frankreich
Euronext Paris
Deutschland 
Börse Berlin, Börse Berlin - Tradegate Exchange, Börse Düsseldorf, Börse Düsseldorf - Quotrix Exchange, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Stuttgart, Deutsche Börse Xetra
Griechenland
Athens Exchange
Irland
Euronext Dublin
Italien
Borsa Italiana
Luxembourg
Bourse de Luxembourg
Niederlande
Euronext Amsterdam
Norwegen
Euronext Oslo
Portugal
Euronext Lisbon
Spanien
Bolsa de Madrid
Schweden
NASDAQ OMX Nordic - Stockholm (incl. NGM, Spotlight (OTC))
Schweiz
BX Berne eXchange, SIX Swiss Exchange
Grossbritannien
London Stock Exchange (plus IOB)
Osteuropa
Bulgarien
Bulgarian Stock Exchange
Kroatien
The Zagreb Stock Exchange
Tschechische Republik
Prague Stock Exchange
Estland
NASDAQ OMX Baltic – Talinn
Ungarn
Budapest Stock Exchange
Lettland
NASDAQ OMX Baltic – Riga
Litauen
NASDAQ OMX Baltic – Vilnius
Polen
Warsaw Stock Exchange
Rumänien
Bucharest Stock Exchange
Russische Föderation
Moscow Exchange
Serbien
Belgrade Stock Exchange
Slowakei
The Bratislava Stock Exchange
Slowenien
Ljubljana Stock Exchange
Land/Liquiditätspool
Name Ausführungsplätze
Naher/Mittlerer Osten & Afrika
Israel
Tel Aviv Stock Exchange
Kuwait
Kuwait Stock Exchange
Marokko
Casablanca Stock Exchange
Katar
Qatar Stock Exchange
Südafrika
Johannesburg Stock Exchange
Türkei
Borsa Istanbul
Vereinigte Arabische Emirate 
Abu Dhabi Securities Exchange, NASDAQ Dubai,  Dubai Financial Market
Nordamerika
Kanada
Toronto Stock Exchange (inkl. Alpha, Aquitas), TSX Venture Exchange (inkl. NEX, CNQ)
Vereinigte Staaten 
NASDAQ, NYSE – New York Stock Exchange, NYSE American,  NYSE Arca, OTC Bulletin Board (OTC Markets)
Lateinamerika
Brasilien
BM&FBOVESPA
Chile
Bolsa Comercio Santiago
Mexiko
Bolsa Mexicana de Valores (inkl. BIVA)
Peru
Bolsa de Valores de Lima
Asien & Pazifik
Australien
Australian Securities Exchange
China  
Shanghai Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange – Hong Kong Stock Connect, Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange – Hong Kong Stock Connect
Hongkong
Stock Exchange of Hong Kong
Indien
The Stock Exchange, Mumbai // National Stock Exchange
Indonesien
Indonesia Stock Exchange
Japan
Nagoya Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange (inkl. Fukuoka, Sapporo)
Korea, Republik von
Korea Exchange
Malaysia
Bursa Malaysia
Neuseeland
New Zealand Stock Market
Philippinen
The Philippine Stock Exchange
Singapur
Singapore Exchange
Sri Lanka
Colombo Stock Exchange
Thailand
The Stock Exchange of Thailand
Alternative Venues LIT
Aquis Exchange
CBOE Europe BXE
CBOE Europe CXE
CBOE Europe DXE
Tradeweb MTF
Turquoise
Land/Liquiditätspool
Name Ausführungsplätze
Alternative Ausführungsplätze DARK
CBOE Europe BXE Dark
CBOE Europe CXE Dark
CBOE Europe DXE Dark
Turquoise Plato Dark
UBS MTF
MS MTF
Sigma X MTF
Blockmatch
Posit
Alternative Ausführungsplätze periodisch
CBOE Europe BXE Periodic Auction
CBOE Europe DXE Periodic Auction
Turquoise
Aquis Exchange
Sigma X MTF
UBS MTF
MS MTF
Posit
Nasdaq OMX STO
Nasdaq OMX FN STO
Nasdaq OMX FN STO NOK
Nasdaq OMX HEL
Nasdaq OMX FN HEL
Nasdaq OMX CSE
Nasdaq OMX FN COP
Oslo Bors
Oslo Axess
Alternative Ausführungsplätze Conditional / Large in Scale LIS
Euronext Block
Liquidnet
Turquoise
CBOE CXE
CBOE DXE
Blockmatch
MS MTF
Systematischer Internalisierer
UBS SI
Börsengehandelte Investmentvermögen (ETF)
Land/Liquiditätspool
Name Ausführungsplätze
Identisch zu Aktien bei börsengehandelten Instrumenten
(siehe Aktien)
Bloomberg MTF
Tradeweb MTF
Anleihen, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente
Land/Liquiditätspool
Name Ausführungsplätze
OTC
Verschiedene Liquiditätsanbieter im OTC-Markt sowie Nicht-MIFID-Handelsplattformen und -Liquiditätspools
Bloomberg Fixed Income Trading Platform (off-MTF)
Tradeweb LLC US (off-MTF)
MarketAccess Singapore PTE LTD (off-MTF)
Europäische MTFs (RFQ-basiert)
Bloomberg Trading Facility B.V. NL
MarketAxess NL B.V. NL
Tradeweb EU B.V. NL
Nicht-Europäische MTFs (RFQ-basiert)
Bloomberg Trading Facility Limited UK
Tradeweb Europe Limited UK
MarketAccess Europe Limited UK
Europäische -RMs/MTFs (CLOB-basiert)
Österreich
Wiener Börse
Belgien
Euronext Brussels (selected segments only)
Frankreich
Euronext Paris (selected segments only)
Deutschland 
Börse Berlin, Börse Berlin - Tradegate Exchange, Börse Düsseldorf, Börse Düsseldorf - Quotrix Exchange, Börse Hamburg,  Börse Hannover, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Stuttgart
Italien
Borsa Italiana (nur ausgewählte Segmente), EuroTLX
Niederlande
Euronext Amsterdam (nur ausgewählte Segmente)
Portugal
Euronext Lisbon (nur ausgewählte Segmente)
Schweiz
SIX Swiss Exchange
Verbriefte Derivate und Zertifikate
Land/Liquiditätspool
Name Ausführungsplätze
OTC
Interdealer-broker market (OTC), inkl. UBS AG
Bloomberg MTF / non MTF
Tradeweb MTF / non MTF
Europa
Österreich
Wiener Börse
Belgien
Euronext Brussels
Frankreich
Euronext Paris
Deutschland 
Börse Berlin, Börse Berlin - Tradegate Exchange, Börse Düsseldorf, Börse Düsseldorf - Quotrix Exchange, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Stuttgart
Griechenland
Athens Exchange
Italien
Borsa Italiana, EuroTLX
Niederlande
Euronext Amsterdam
Norwegen
Oslo Bors
Land/Liquiditätspool
Name Ausführungsplätze
Portugal
Euronext Lisbon
Schweden
NASDAQ OMX Nordic Exchange – Stockholm (inkl. NGM,  Spotlight (OTC))
Schweiz
SIX Swiss Exchange
Grossbritannien
London Stock Exchange
Börsengehandelte Derivate (ETD / Options & Futures)
Land/Liquiditätspool
Name Ausführungsplätze
EUREX
Schweiz/Deutschland/Frankreich/Niederlande/Italien/Österreich/Spanien/Russland/Belgien
EUREX
 
USA
USA 
AMEX, ARCA, BATS, BOX, BX, CBOE, CME, CS, EDGX, ISE, ISE Gemini, ISE Mercury, MIAX, Nasdaq OMX, NYSE, PHLX, ICE Futures US, NYMEX
Andere Märkte
Australien
Australian Securities Exchange, Sidney Futures Exchange
Kanada
Montreal Exchange
China
Hong Kong Exchange
Dänemark
Nasdaq OMX
Finnland
Nasdaq OMX
Japan
Osaka Securities Exchange
Norwegen
NASDAQ OMX
Singapur
Singapore Exchange SGX
Schweden
Nasdaq OMX
Grossbritannien
ICE Futures Europe, ICE Europe Equity Products, ICE Europe Financial Products
Nicht-standardisierte und nicht-verbriefte Derivate (ausgenommen ETD)
Land/Liquiditätspool
Name Ausführungsplätze
OTC
UBS Switzerland AG fungiert als Auftraggeber (Für Sicherungszwecke 
zwischen der UBS und verbundenen Unternehmen)
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Grundsätze zum Schutz der Kundeninteressen
Interessenkonflikte lassen sich in großen und integrierten Finanzdienstleistungskonzernen wie UBS nicht immer ausschließen. Sie als Kunde, unsere Aktionäre sowie die Aufsichtsbehörden erwarten von uns die Identifizierung und den angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten. Dies entspricht auch unserem eigenen Anspruch an unsere Tätigkeit sowie unserem Verständnis von einer guten Kundenbeziehung. 
In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit Interessenkonflikten. 
Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen unserer Bank, anderen Unternehmen unseres Konzerns, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, vertraglich gebundenen Vermittlern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, sowie unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden.
Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:
in der Anlageberatung und in der Vermögensverwaltung aus dem eigenen (Umsatz-)Interesse der Bank am Absatz von Finanzinstrumenten, insbesondere bei konzerneigenen Produkten;
bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (beispielsweise Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen) von Dritten bzw. an Dritte im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen für Sie beziehungsweise mit dem Vertrieb von geschlossenen Fonds oder Versicherungsprodukten. Diese können auch von dem Absatz eines Produktes abhängen (sogenannte Staffelprovisionen);
durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und Vermittlern;
bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;
aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres Hauses, insbesondere dem Interesse der Bank an Eigenhandelsgewinnen (z.B. durch Halten von Kauf- oder Verkaufspositionen in börsengehandelten Werten, die zeitweilig nicht durch ein entsprechendes Gegengeschäft ausgeglichen sind) und am Absatz von im UBS Konzern emittierten Wertpapieren;
aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei Bestehen einer Kreditbeziehung, der Mitwirkung an Emissionen oder bei Kooperationen;
bei der Erstellung von Finanzanalysen über Wertpapiere, die Kunden zum Erwerb angeboten werden;
durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind;
aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen oder
bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiräten von Unternehmen, deren Wertpapiere Gegenstand der Geschäfte sind.  
Um bestmöglich zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Beratung, Auftragsausführung, die Vermögensverwaltung oder Finanzanalyse beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere stets die Beachtung des Kundeninteresses. 
In unserem Hause ist unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle tätig, der im Besonderen die Identifikation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten obliegt.
Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen:
Schaffung organisatorischer Vorkehrungen zur Wahrung des Kundeninteresses in der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung (z.B. Genehmigungsverfahren für neue Produkte);
Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung;
Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die Trennung von Verantwortlichkeiten und/oder räumliche Trennung;
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Führung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Überwachung des sensiblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines Missbrauchs von Insiderinformationen dient;
Führung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen Interessenkonflikten durch Geschäfts- oder Beratungsverbote oder ein Verbot von Finanzanalysen zu begegnen;
Offenlegung von Wertpapiergeschäften gegenüber der Compliance-Stelle durch die Mitarbeiter, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können;
Schulungen unserer Mitarbeiter und
Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss oder einer Beratung offen legen, um sicherzustellen, dass sie Ihre jeweilige Entscheidung stets auf informierter Basis treffen können. 
Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie insbesondere hinweisen:
Beim Vertrieb von Wertpapieren und im Rahmen der Vermögensverwaltung erhalten wir in der Regel Zuwendungen von Fondsgesellschaften und Wertpapieremissionshäusern. Hierzu gehören umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen, die von Fondsgesellschaften aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren an uns gezahlt werden sowie Vertriebsprovisionen, die von Wertpapieremittenten in der Form von Platzierungsprovisionen, entsprechenden Abschlägen auf den Emissionspreis (Discount/Rabatt) und Vertriebsfolgeprovisionen geleistet werden. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserem «Informationsblatt Vertriebsprovisionen». 
In der Vermögensverwaltung durch UBS Europe SE haben Sie als Kunde die Verwaltung und damit auch die Entscheidung über den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten auf uns übertragen. Damit treffen wir im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Anlagerichtlinien die Entscheidungen über Käufe und Verkäufe, ohne für jede einzelne Transaktion Ihre Zustimmung einzuholen. Diese Konstellation kann einen bestehenden Interessenkonflikt verstärken. So kann beispielsweise je nach vereinbarter Vergütungsform (All-In Fee oder transaktionsabhängige Vergütung) ein Anreiz für die Anzahl der durch unser Haus vorgenommenen Käufe und Verkäufe gesetzt werden. Den hieraus resultierenden Risiken begegnen wir durch geeignete organisatorische Maßnahmen, insbesondere einen am Kundeninteresse ausgerichteten Investmentauswahlprozess. 
Ein weiterer bei der Vermögensverwaltung typischer Interessenskonflikt kann sich bei der Vereinbarung einer erfolgsabhängigen Vergütung ergeben. Hier kann für den Verwalter ein Anreiz bestehen, zur Erzielung einer möglichst hohen Performance und damit einer erhöhten Vergütung unverhältnismäßige Risiken einzugehen. Eine Risikoreduzierung wird hier unter anderem durch interne Überwachung der getroffenen Anlageentscheidungen und durch die Kombination mit anderen festen Vergütungskomponenten erzielt. 
Schließlich erhalten wir von anderen Dienstleistern im Zusammenhang mit unserem Wertpapiergeschäft unentgeltliche Zuwendungen wie Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations- und -verbreitungssysteme. Die Entgegennahme derartiger Zuwendungsleistungen steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ihnen gegenüber erbrachten Dienstleistungen. Wir nutzen diese Zuwendungen dazu, unsere Dienstleistungen in der von Ihnen erwarteten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.
Falls andere Finanzdienstleister von Ihnen beauftragt werden (z.B. zum Zwecke der Vermögensverwaltung), gewähren wir diesen unentgeltliche Zuwendungen wie Markteinschätzungen, Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste.
Auch in von uns erstellten oder verbreiteten Finanzanalysen informieren wir über relevante potenzielle Interessenkonflikte.
Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen gerne weitere Informationen zu unserem Umgang mit Interessenkonflikten zur Verfügung stellen.
d)    e)   f)   g) h)
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Informationen zur Risikoprofilierung und Geeignetheitsprüfung
UBS Europe SE («UBS») ist ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das u.a. die Wertpapierdienstleistungen Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung («Vermögensverwaltung») erbringt.
Bei einer Vermögensverwaltung trifft UBS im Rahmen der vorab durch den Kunden ausgewählten Anlagestrategie im Namen des Kunden Anlageentscheidungen, ohne diese mit dem Kunden abzusprechen.
Im Rahmen der Anlageberatung erhält der Kunde von UBS individuelle Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen und trifft daraufhin eigene Anlageentscheidungen. Er kann aber auch ohne entsprechende Anlageberatung Kauf- oder Verkauforders abgeben, die dann von UBS weitergeleitet bzw. ausgeführt werden.
 
Geeignetheits- bzw. Angemessenheitsprüfung
UBS nimmt je nach Art der erbrachten Wertpapierdienstleistungen eine so genannte Geeignetheits- oder Angemessenheitsprüfung vor, um bestmöglich im Interesse ihrer Kunden handeln zu können. Diese Prüfungen mit dem Ziel einer anlegerund anlagegerechten Beratung umfassen die Einholung von Informationen über den Kunden sowie die folgende Beurteilung der Geeignetheit bzw. Angemessenheit. 
Das konkret empfohlene Finanzinstrument bzw. die Wertpapierdienstleistung gelten als für den Kunden geeignet, wenn es bzw. sie den Anlagezielen des Kunden entspricht, die damit verbundenen Risiken für ihn finanziell tragbar sind und der Kunde mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen diese Risiken auch verstehen kann. Sie gelten als für den Kunden angemessen, wenn er über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken in Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen angemessen beurteilen zu können.
Möchte der Kunde ohne Empfehlung von UBS eine Anlageentscheidung treffen, so achtet UBS darauf, dass die Kriterien der Angemessenheit erfüllt sind. Wünscht der Kunde hingegen eine Anlageberatung oder mandatiert er UBS im Rahmen einer Vermögensverwaltung, so müssen darüber hinaus auch die Anforderungen an die Geeignetheit erfüllt sein.
Während bei der Geeignetheit immer auf den Kunden abgestellt wird, kommt es für die Frage der Angemessenheit auf die Kenntnisse und Er-fahrungen der jeweils handelnden Person an. Dies kann der Kunde selbst, aber auch ein Vertreter bzw. Bevollmächtigter sein.
 
Risikoprofilierung des Kunden
Die Beurteilung von Geeignetheit und Angemessenheit eines bestimmten Produktes für einen Kunden sowie entsprechende Empfehlungen oder Anlageentscheidungen sind nur möglich, wenn UBS umfassende, korrekte und aktuelle Informationen über diesen Kunden und damit ein möglichst vollständiges Bild von seiner persönlichen und finanziellen Situation, seinen Anlagezielen sowie seinen Kenntnissen und Erfahrungen (bzw. denjenigen seiner Vertreter/Bevollmächtigten) hat. UBS ist daher gesetzlich verpflichtet, sich über ihre Kunden zu informieren und sicherzustellen, dass ihr alle erforderlichen Informationen vorliegen, um die Beurteilung der Geeignetheit bzw. Angemessenheit für einen bestimmten Kunden vornehmen zu können. Dabei ist UBS auf die Kooperation ihrer Kunden bei der Befragung angewiesen und es ist auch wichtig, von den Kunden über Veränderungen in ihrer Situation informiert zu werden. UBS behandelt jegliche Information ihrer Kunden absolut vertraulich.
UBS erfragt die Kenntnisse und Erfahrung des Kunden in Bezug auf bestimmten Anlageklassen, Produktgruppen und Dienstleistungen,
beispielsweise den Umfang früherer Transaktionen, sowie seine aktuelle und relevante frühere Beschäftigung. Des Weiteren werden Informationen eingeholt über die finanzielle Situation des Kunden (z.B. über liquide und illiquide Vermögenswerte, Lombardkredite und sonstige Verbindlichkeiten, regelmäßige jährliche Einnahmen und Ausgaben sowie geplante zukünftige Ausgaben). Auch die Anlageziele des Kunden werden thematisiert. Dabei werden Fragen hinsichtlich Zweck und Zeithorizont der Anlage, Anlagesumme und Risikotoleranz des Kunden gestellt.
Neben diesen standardisierten Informationen können im Einzelfall (abhängig z.B. von Anliegen und persönlichen Verhältnissen des Kunden, aber auch Komplexität oder Risiko des für eine Empfehlung in Frage kommenden Produkts) weitere oder vertiefte Informationen erfragt werden. Dazu gehören unter anderem Familienstand, familiäre Situation und deren Veränderungen (z.B. Geburt oder Studienbeginn eines Kindes), berufliche Situation (z.B. Beschäftigungsstand oder Pensionierung), Liquiditätsbedarf, Alter, Gesundheits- oder Altersvorsorge etc.
 
Auswirkungen der erhaltenen Informationen auf die 
Geeignetheits- bzw. Angemessenheitsprüfung
Bevor eine Anlageempfehlung hinsichtlich eines bestimmten Finanzinstrumentes oder einer Wertpapierdienstleistung ausgesprochen wird, wird der Kunde über diejenigen Eigenschaften und Risiken des Produkts aufgeklärt, die für die Anlageentscheidung wesentliche Bedeutung haben oder haben können, also dessen Vor- und Nachteile, Kosten und Risiken. Auch hier richtet sich der Umfang der Informationen nach den Kenntnissen und Erfahrungen des Kunden sowie nach Art und Komplexität des Produkts. Verfügt der Kunde noch nicht über die für das konkrete Produkt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen, kann es dadurch zu zeitlichen Verzögerungen kommen, möglicherweise ist eine Wartefrist («Cooling-Off Periode») von – je nach Finanz-instrument – 48 Stunden oder mehr einzuhalten.
Die erhaltenen Informationen zur Risikoprofilierung sowie Zusammenspiel und Gewichtung verschiedener oder aller oben genannter Aspekte finden Eingang in die Geeignetheits- bzw. Angemessenheitsprüfung. 
Gelangt UBS im Rahmen der Geeignetheitsprüfung aufgrund der erhaltenen Informationen zu der Auffassung, dass ein Finanzinstrument oder eine Wertpapierdienstleistung für den Kunden nicht geeignet ist, darf sie dem Kunden (bzw. seinem Vertreter/Bevollmächtigten) dieses Produkt weder im Rahmen einer Anlageberatung empfehlen noch es im Rahmen einer Vermögensverwaltung für ihn erwerben.
Gelangt UBS im Rahmen der Angemessenheitsprüfung aufgrund der erhaltenen Informationen zu der Auffassung, dass das vom Kunden (bzw. seinem Vertreter/Bevollmächtigten) gewünschte Finanzinstrument oder die Wertpapierdienstleistung für ihn nicht angemessen ist, wird ihm dies erläutert und ihm eine entsprechende Risikoaufklärung angeboten.
Zu beachten sind auch die Auswirkungen nicht ausreichender Informationen zur Risikoprofilierung:
Erlangt UBS nicht alle für die Geeignetheitsprüfung erforderlichen Informationen, darf sie keine Anlageempfehlungen aussprechen und keine Anlageentscheidungen im Namen des Kunden treffen.
Erlangt UBS nicht die für die Angemessenheitsprüfung erforderlichen Informationen, informiert sie den Kunden (bzw. seinen Vertreter/Bevollmächtigten) darüber, dass eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
Bei Bedarf steht Ihnen Ihr Kundenberater gerne für weitere Informationen zur Verfügung.
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Hinweis zur Bankenabwicklung und Gläubigerbeteiligung (Bail-in)
Allgemeine Informationen
Als Reaktion auf Erfahrungen in der Finanzkrise 2008 haben viele Staaten Regelungen erlassen, mit denen ausfallgefährdete Banken zukünftig ohne eine Beteiligung des Steuerzahlers geordnet abgewickelt werden können. Dies führt dazu, dass Anteilsinhaber und Gläubiger von Banken im Falle einer Abwicklung an deren Verlusten beteiligt werden können. Ziel ist es, die Abwicklung einer Bank ohne den Einsatz öffentlicher Mittel zu ermöglichen.
Die Europäische Union hat dazu folgende Rechtsakte verabschiedet:
die Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie (Bank Recovery and Resolution Directive, «BRRD») und
die Verordnung zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungs-fonds («SRM-Verordnung»).
Die BRRD sieht unter anderem vor, dass jeder EU-Mitgliedstaat eine nationale Abwicklungsbehörde einrichtet, die bestimmte Rechte zur Abwicklung und Sanierung von Kreditinstituten hat. Diese Maßnahmen können sich nachteilig auf Anteilsinhaber an und Gläubiger von Banken auswirken. 
Die genaue Ausgestaltung der Maßnahmen auf nationaler Ebene, die Abwicklungsbehörden treffen können, kann sich im Detail unterscheiden. Im Folgenden erläutern wir die möglichen Abwicklungsmaßnahmen am Beispiel Deutschlands. Die Abwicklungsverfahren anderer, insbesondere auch nicht-europäischer Länder können auch abweichend und noch einschneidender ausgestaltet sein.
 
Wann kann ich betroffen sein?
Betroffen sein können Sie als Anteilsinhaber oder Gläubiger einer Bank, wenn Sie also von der Bank ausgegebene Finanzinstrumente halten (z.B. Aktien, Anleihen oder Zertifikate) oder als Vertragspartner der Bank Forderungen gegen die Bank haben (z.B. Einzelabschlüsse unter einem Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte).
Die Wertpapiere, die Sie als Kunde von Ihrer Bank im Depot verwahren lassen und die nicht von der depotführenden Bank emittiert wurden, sind nicht Gegenstand einer Abwicklungsmaßnahme gegen diese Bank. Im Fall der Abwicklung einer depotführenden Bank bleiben Ihre Eigentumsrechte an diesen Finanzinstrumenten im Depot davon unberührt.
 
Wer ist die Abwicklungsbehörde?
Um im Krisenfall eine geordnete Abwicklung zu ermöglichen, wurden Abwicklungsbehörden geschaffen. Die für die betroffene Bank zuständige Abwicklungsbehörde ist unter bestimmten Abwicklungsvoraussetzungen ermächtigt, Abwicklungsmaßnahmen anzuordnen.
Das Single Resolution Board («SRB», deutsch «Einheitlicher Abwicklungsausschuss») und die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung («FMSA») sind die in Deutschland zuständigen Abwicklungsbehörden. Aus Vereinfachungsgründen wird nachfolgend nicht mehr zwischen SRB und FMSA unterschieden. 
 
Wann kommt es zu einer Bankenabwicklung bzw. Gläubigerbeteiligung?
Die Abwicklungsbehörde kann bestimmte Abwicklungsmaßnahmen anordnen, wenn folgende Abwicklungsvoraussetzungen vorliegen:
Die betroffene Bank ist in ihrem Bestand gefährdet. Diese Einschätzung erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben und liegt beispielsweise vor, wenn die Bank aufgrund von Verlusten nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung als Kreditinstitut erfüllt.
Es besteht keine Aussicht, den Ausfall der Bank durch alternative Maßnahmen des privaten Sektors oder sonstige Maßnahmen der Aufsichtsbehörden abzuwenden.
Die Maßnahme ist im öffentlichen Interesse erforderlich, d.h. notwendig und verhältnismäßig, und eine Liquidation in einem regulären Insolvenzverfahren ist keine gleichwertige Alternative.
 
Welche Maßnahmen kann die Abwicklungsbehörde ergreifen?
Liegen alle Abwicklungsvoraussetzungen vor, kann die Abwicklungsbehörde – bereits vor einer Insolvenz – umfangreiche Abwicklungsmaßnahmen ergreifen, die sich auf Anteilseigner und Gläubiger der Bank nachteilig auswirken können:
Das Instrument des sog. Bail-in (auch als sog. Gläubigerbeteiligung bezeichnet):
Die Abwicklungsbehörde kann Finanzinstrumente von und orderungen gegen die Bank entweder teilweise oder vollständig herabschreiben oder in Eigenkapital (Aktien oder sonstige Gesellschaftsanteile) umwandeln, um die Bank auf diese Weise zu stabilisieren.
Das Instrument der Unternehmensveräußerung:
Dabei werden Anteile, Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten der abzuwickelnden Bank ganz oder teilweise auf einen bestimmten Erwerber übertragen. Soweit Anteilsinhaber und Gläubiger von der Unternehmensveräußerung betroffen sind, steht ihnen ein anderes bereits bestehendes Institut gegenüber.
Das Instrument des Brückeninstituts:
Die Abwicklungsbehörde kann Anteile an der Bank oder einen Teil oder die Gesamtheit des Vermögens der Bank einschließlich ihrer Verbindlichkeiten auf ein sog. Brückeninstitut übertragen. Dies kann die Fähigkeit der Bank beeinträchtigen, ihren Zahlungs- und Lieferverpflichtungen gegenüber den Gläubigern nachzukommen, sowie den Wert der Anteile an der Bank reduzieren.
Das Instrument der Übertragung auf eine Vermögensver-waltungsgesellschaft:
Dabei werden Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten auf eine Vermögensverwaltungsgesellschaft übertragen. Hierdurch sollen die Vermögenswerte mit dem Ziel verwaltet werden, ihren Wert bis zur späteren Veräußerung oder Liquidation zu maximieren. Ähnlich dem Instrument der Unternehmensveräußerung, steht einem Gläubiger nach Übertragung ein neuer Schuldner gegenüber.
Die Abwicklungsbehörde kann durch eine behördliche Anordnung die Bedingungen der von der Bank herausgegebenen Finanzinstrumente sowie der gegen sie bestehenden Forderungen anpassen, z.B. kann der Fälligkeitszeitpunkt oder der Zinssatz zu Lasten des Gläubigers geändert werden. Ferner können Zahlungs- und Lieferverpflichtungen modifiziert, u.a. vorübergehend ausgesetzt werden. Auch können Beendigungs- und andere Gestaltungsrechte der Gläubiger aus den Finanzinstrumenten oder Forderungen vorübergehend ausgesetzt werden.
 
Wann bin ich als Gläubiger von einem Bail‑in betroffen?
Ob Sie als Gläubiger von der Abwicklungsmaßnahme des Bail-in betroffen sind, hängt von der Reichweite der angeordneten Maßnahme und davon ab, in welche Klasse Ihr Finanzinstrument oder Ihre Forderung einzuordnen ist. Im Rahmen eines Bail-in werden Finanzinstrumente und Forderungen in verschiedene Klassen eingeteilt und nach einer gesetzlichen Rangfolge zur Haftung herangezogen (sog. Haf-tungskaskade).
Für die Betroffenheit der Anteilsinhaber und Gläubiger der jeweiligen Klassen gelten folgende Prinzipien: Erst wenn eine Klasse von Verbindlichkeiten komplett herangezogen wurde und dies nicht genügt, um Verluste ausreichend zur Stabilisierung der Bank zu kompensieren, kann die in der Haftungskaskade folgende Klasse von Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder umgewandelt werden.
Bestimmte Arten von Finanzinstrumenten und Forderungen sind vom Bail-in-Instrument gesetzlich ausgenommen. Dies sind beispielsweise durch das gesetzliche Einlagensicherungssystem gedeckte Einlagen bis EUR 100 000 und durch Vermögenswerte besicherte Verbindlichkeiten (z.B. Pfandbriefe).
Verbindlichkeiten, auf welche der Bail-in angewendet wird, werden auch als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten bezeichnet. 
In der Haftungskaskade einer in Deutschland ansässigen Bank sind ab dem 1. Januar 2017 folgende Klassen zu unterscheiden: 
Zunächst betreffen die Abwicklungsmaßnahmen das harte Kernkapital und somit die Anteilsinhaber der Bank (also Inhaber von Aktien und sonstigen Gesellschaftsanteilen).
Danach werden die Gläubiger des zusätzlichen Kernkapitals in Anspruch genommen (Inhaber von unbesicherten unbefristeten nachrangigen Schuldverschreibungen und stillen Einlagen mit Umwandlungs- beziehungsweise Herabschreibungsklausel, die nachrangig gegenüber Instrumenten des Ergänzungskapitals sind).
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Hierauf folgt die Heranziehung des Ergänzungskapitals. Dies betrifft Gläubiger nachrangiger Verbindlichkeiten (z.B. Inhaber nachrangiger Darlehen). 
In der Haftungskaskade schließen sich die unbesicherten nachrangigen Finanzinstrumente/Forderungen an, die nicht die Anforderungen an das zusätzliche Kernkapital oder das Ergänzungskapital erfüllen. 
Sodann folgen in der Haftungskaskade unbesicherte nichtnachrangige Finanzinstrumente und Forderungen («Sonstige unbesicherte Finanzinstrumente/Forderungen»).
Dies umfasst nicht‑strukturierte Finanzinstrumente/Forderungen wie:
nicht strukturierte Inhaberschuldverschreibungen, Orderschuldverschreibungen und diesen Schuldtiteln vergleichbaren Rechte, die ihrer Art nach am Kapitalmarkt handelbar sind, und
Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen, soweit sie nicht als Einlagen in Klasse (6) fallen oder vom Bail-in ausgenommen sind.
Hierzu zählen auch Finanzinstrumente und Forderungen, bei denen die Höhe der Zinszahlungen ausschließlich von einem festen oder variablen Referenzzins abhängt.
Zu dieser Gruppe gehören auch Verbindlichkeiten in Form von strukturierten, unbesicherten, nicht-nachrangigen Finanzinstrumenten und Forderungen («Strukturierte Finanzinstrumente/Forderungen»). Strukturierte Finanzinstrumente/Forderungen werden innerhalb dieser Haftungsstufe erst nach den nicht-strukturierten Finanzinstrumenten/Forderungen herangezogen. Bei strukturierten Finanzinstrumenten und Forderungen (z.B. Zertifikate auf Aktienindizes oder Forderungen aus Derivaten) hängt die Höhe der Rückzahlung oder Zinszahlung von einem unsicheren zukünftigen Ereignis ab oder die Erfüllung erfolgt auf andere Weise als durch Geldzahlung. Ferner gehören hierzu auch Einlagen über EUR 100.000 von Unternehmen, die nicht in Klasse (6) fallen. 
Schließlich können auch Einlagen von Privatpersonen, Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen in Anspruch genommen werden, soweit sie die gesetzliche Einlagensicherung von grundsätzlich EUR 100.000 übersteigen («Sonstige Einlagen»). 
 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 gilt somit folgende vereinfacht dargestellte Haftungsreihenfolge, wobei eine untere Klasse erst zur Verlusttragung herangezogen wird, wenn die Heranziehung der ihr vorstehenden Klassen (beginnend mit dem harten Kernkapital) zur Verlusttragung nicht ausreicht: 
Hartes Kernkapital
z.B. Aktien, Anteile an GmbH oder KG. 
Zusätzliches Kernkapital (AT1)
z.B. unbesicherte unbefristete nachrangige Schuldverschreibungen und stille Einlagen mit Umwandlungsbeziehungsweise Herabschreibungsklausel. 
Ergänzungskapital (T2)
z.B. nachrangige Darlehen, nachrangige Inhaberschuldver-schreibungen. 
Unbesicherte nachrangige Finanzinstrumente/Forderungen
z.B. nachrangige Darlehen, nachrangige Inhaberschuldverschreibungen, die nicht die Anforderungen an AT1- oder T2- Instrumente erfülle. 
Sonstige unbesicherte Finanzinstrumente/Forderungen
Hinweis: Strukturierte Finanzinstrumente und Forderungen werden in dieser Stufe erst nach den nicht-strukturierten Finanzinstrumente und Forderungen herangezogen.
Nicht strukturierte Finanzinstrumente/Forderungen
z.B. nicht strukturierte Inhaberschuldverschreibungen, Orderschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und 
Namensschuldverschreibungen, soweit sie nicht als Einlagen (siehe unten) präferiert sind.
Finanzinstrumente und Forderungen
z.B. Zertifikate auf Aktienindizes, Forderungen aus Derivaten sowie Einlagen über EUR 100.000 von Unternehmen, die nicht in Klasse (6) fallen. 
Sonstige Einlagen
grundsätzlich Einlagen über EUR 100.000 von Privatpersonen, Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen.
 
Vom Bail-in ausgenommen (keine abschließende Darstellung)
Einlagen gem. gesetzlicher Einlagensicherung bis zu grundsätzlich EUR 100.000
Durch Vermögenswerte besicherte Verbindlichkeiten z.B. Pfandbriefe
 
Welche Folgen können die Abwicklungsmaßnahmen für mich als Gläubiger haben?
Wenn die Abwicklungsbehörde eine Maßnahme nach diesen Regeln anordnet oder ergreift, darf der Gläubiger allein aufgrund dieser Maßnahme die Finanzinstrumente und Forderungen nicht kündigen oder sonstige vertragliche Rechte geltend machen. Dies gilt solange die Bank ihre Hauptleistungspflichten aus den Bedingungen der Finanzinstrumente und Forderungen, einschließlich Zahlungs- und Leistungspflichten, erfüllt.
Wenn die Abwicklungsbehörde die beschriebenen Maßnahmen trifft, ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals der Anteilsinhaber und Gläubiger möglich. Anteilsinhaber und Gläubiger von Finanzinstrumenten und Forderungen können damit den für den Erwerb der Finanzinstrumente und Forderungen aufgewendeten Kaufpreis zuzüglich sonstiger mit dem Kauf verbundener Kosten vollständig verlieren. 
Bereits die bloße Möglichkeit, dass Abwicklungsmaßnahmen angeordnet werden können, kann den Verkauf eines Finanzinstruments oder einer Forderung auf dem Sekundärmarkt erschweren. Dies kann bedeuten, dass der Anteilsinhaber und Gläubiger das Finanzinstrument oder die Forderung nur mit beträchtlichen Abschlägen verkaufen kann. Auch bei bestehenden Rückkaufverpflichtungen der begebenden Bank kann es bei einem Verkauf solcher Finanzinstrumente zu einem erheblichen Abschlag kommen.
Bei einer Bankenabwicklung sollen Anteilsinhaber und Gläubiger nicht schlechter gestellt werden als in einem normalen Insolvenzverfahren der Bank.
Führt die Abwicklungsmaßnahme dennoch dazu, dass ein Anteilsinhaber oder Gläubiger schlechter gestellt ist, als dies in einem regulären Insolvenzverfahren gegenüber der Bank der Fall gewesen wäre, führt dies zu einem Ausgleichsanspruch des Anteilsinhabers oder Gläubigers gegen den zu Abwicklungszwecken eingerichteten Fonds (Restrukturierungsfonds bzw.
Single Resolution Fund, «SRF»). Sollte sich ein Ausgleichsanspruch gegen den SRF ergeben, besteht das Risiko, dass hieraus resultierende Zahlungen wesentlich später erfolgen, als dies bei ordnungsgemäßer Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch die Bank der Fall gewesen wäre.
 
Wo kann ich mich noch informieren?
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»), die FMSA und die Deutsche Bundesbank haben Informationen zu den in Deutschland geltenden Sanierungs- und Abwicklungsregeln zur Verfügung gestellt. Einzelheiten erfahren Sie u.a. hier:
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/
Fachartikel/2016/fa_haftungskaskade_bankenab- wicklung.html
Die FMSA hat mit der BaFin und der Deutschen Bundesbank eine gemeinsame Auslegungshilfe veröffentlicht, die weitere Hinweise enthält, wie Geldmarktinstrumente zu bestimmen sind und welche Schuldtitel als strukturierte oder nicht-strukturierte Finanzinstrumente/Forderungen in die Klasse (5)(a) oder (5)(b) fallen:
https://www.fmsa.de/de/oeffentlichkeit/b_bankenab- wicklung/
Auslegungshilfe/Auslegungshilfe.html
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The information contained in this document is for your information only and has been prepared based on both information derived from UBS and publicly available information or information obtained from sources believed to be reliable. It is not a complete statement or summary of the financial market in question. All information contained in this document is subject to change without notice. UBS represents and warrants that any information derived from UBS itself is accurate and complete, while UBS offers no warranty and accepts no liability that the information derived from third parties is correct, complete and up-to-date, although such information was obtained from sources UBS believes to be reliable. The information herein is not intended to be and shall not be interpreted as legal or tax advice. This document is generic in nature and does not consider the specific investment objectives, financial situation or particular needs of a specific recipient. Nothing in this document should be construed as a solicitation, offer, or recommendation, to acquire or dispose of any investment or to engage in any other transaction.   © UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.
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Veränderungen bei den Referenzzinssätzen – Einstellung des LIBOR
–
–
Gerne möchten wir Sie über die Einstellung des LIBOR (London Interbank Offered Rate) informieren. Diese wird sich auf die Finanzbranche weltweit auswirken und die Produkte und Dienstleistungen betreffen, die wir Ihnen anbieten.
Was ist der LIBOR und wie wird er eingesetzt?
Der LIBOR ist ein globaler Referenzzinssatz. Er steht in fünf Währungen (USD, EUR, GBP und JPY) und sieben Laufzeiten (1 Tag, 1 Woche sowie 1, 2, 3, 6 und 12 Monate) zur Verfügung. Er wird berechnet basierend auf den gemeldeten Zinssätzen ausgewählter Panel-Banken an den LIBOR-Administrator, die Intercontinental Exchange Benchmark Administration (IBA). Die weltweite Finanzindustrie stützt sich wiederum zur Berechnung der Zinssätze für Finanzprodukte darauf.
Was ändert sich?
In einer Rede im Jahr 2017 kündigte der damalige Geschäftsführer der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) Andrew Bailey an, dass die FCA die Panel-Banken nach Ende 2021 nicht mehr zu Meldungen von Zinssätzen für die Berechnung des LIBOR verpflichten werde.
Mit der Ankündigung der FCA vom 5. März 2021 steht der Zeitplan für die Einstellung der LIBOR-Laufzeiten nun fest. Er ist wie folgt:
Nach dem 31. Dezember 2021 werden alle Laufzeiten der Währungen Schweizer Franken (CHF), Euro (EUR), britisches Pfund (GBP) und japanischer Yen (JPY) sowie die Laufzeiten von einer Woche und zwei Monaten des US-Dollars nicht mehr veröffentlicht.
Nach dem 30. Juni 2023 werden die USD LIBOR-Laufzeiten von 1 Tag, 1 Monat sowie von 3, 6 und 12 Monaten nicht mehr veröffentlicht. 
Die FCA erwägt gegenwärtig, die Veröffentlichung der LIBOR-Laufzeiten für das britische Pfund und den japanischen Yen von 1, 3 und 6 Monaten über den 31. Dezember 2021 hinaus und der LIBOR-Laufzeiten für den US-Dollar von 1, 3 und 6 Monaten über den 30. Juni 2023 hinaus auf «synthetischer» Basis (mit einem anderen Berechnungsansatz) zu verlängern. Sollten LIBOR-Laufzeiten auf dieser Basis fortbestehen, würden sie nicht mehr als repräsentativ für den zugrunde liegenden Markt gelten, den sie abbilden sollen. Erwartungsgemäss werden sie für neue Verträge nicht verwendet werden.
LIBOR-basierte Verträge müssen auf eine geeignete Alternative umgestellt werden, wie zum Beispiel UBS-Basiszinssätze, UBS-Festzinssätze, kürzlich festgelegte alternative Referenzzinssätze (ARRs, zum Beispiel der Swiss Average Rate Overnight (SARON) für Schweizer Franken), den Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) oder Zentralbankzinssätze.
a.
b.
(i)
(ii)
Was hat die Finanzbranche bisher unternommen?
Im Grossen und Ganzen verfolgt die Finanzbranche zwei Ansätze:
Entwickeln und Anbieten neuer Produkte, die auf anderen Zinssätzen als dem LIBOR basieren, beispielsweise auf einem ARR; und
Versuchen sicherzustellen, dass bestehende LIBOR-basierte Produkte angepasst werden können und nach Einstellung des LIBORs effektiv weiterfunktionieren. Zu diesem Zweck unternehmen die Firmen Folgendes:
Sie untersuchen die Robustheit von Rückfallklauseln in bestehenden Verträgen und Produktbedingungen; und, wo notwendig und machbar,
passen sie diese Bedingungen an, um robuste Rückfallklauseln einzuarbeiten, die vor oder zum Zeitpunkt der LIBOR-Einstellung in Kraft treten werden. Damit kann der Zinssatz nach dem LIBOR festgelegt werden, wenn die Vertrags- oder Produktbedingungen nach dessen Ende sich noch auf ihn beziehen. Damit soll sichergestellt werden, dass Produkte bei Einstellung des LIBOR reibungslos zu einem alternativen Zinssatz wechseln.
Was bedeutet das für Sie?
Der Übergang vom LIBOR dürfte sich auf laufende und künftige Transaktionen auswirken, die sich auf LIBOR-basierte Produkte beziehen. Der LIBOR ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem die Panel-Banken sich gegenseitig Geld ausleihen. Er enthält eine Kreditspanne, welche die Prämie darstellt, die Banken zahlen müssen, wenn sie Geld ausleihen, um den Kreditgeber für sein Kreditrisiko zu entschädigen. AARs sind allgemein risikofrei, da sie auf dem Mittelwert der Grosshandels-Zinssätze des Vortages beruhen. Da diese beiden Zinssatzarten unterschiedlich berechnet werden, können sie nicht als direkte wirtschaftliche Äquivalente des LIBORS in den jeweiligen Währungen betrachtet werden.
Alle LIBOR-basierten Produkte mit einer Fälligkeit nach Ende 2021 müssen sorgfältig beurteilt werden. Welche Auswirkungen dies für Sie hat, hängt von den Eigenschaften der LIBOR-basierten Produkte ab, falls Sie solche halten.
Wir haben unsere Produkte einhergehend mit der Umstellung auf geeignete alternative Zinssätze abgeändert. Sollten Ihre Produkte von der Ablösung des LIBOR betroffen sein, werden wir Sie in einem separaten Schreiben über die Einzelheiten der geplanten Änderungen und die notwendigen Schritte informieren.
Falls Sie Fragen haben, hilft Ihnen Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater gerne weiter. Weitere Informationen finden Sie unter ubs.com/libortransition-gwm.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nur zu Ihrer Information und stammen sowohl aus UBS-eigenen als auch aus öffentlich zugänglichen oder aus als zuverlässig erachteten Quellen. Es handelt sich um keine umfassende Beschreibung des betreffenden Finanzmarkts. Die Informationen in diesem Dokument können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. UBS sichert zu und gewährleistet, dass alle Informationen aus UBS-eigenen Quellen richtig und vollständig sind. UBS gibt jedoch keine Gewähr und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen von Dritten, selbst wenn sie aus Quellen stammen, die UBS für zuverlässig hält. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Rechts- oder Steuerberatung gedacht und dürfen nicht als solche verstanden werden. Dieses Dokument ist allgemeiner Natur und berücksichtigt nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers. Die Informationen in diesem Dokument stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung anderer Transaktionen dar.   © UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen bzw. nicht eingetragenen Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
90050
13.05.2022
0101610000101031201202301060
61000
DE
V3
019
BAGC
01.01.2023
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/6
0101610000101031201202302067
61000
DE
V3
019
BAGC
01.01.2023
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 2/6
0101610000101031201202303064
61000
DE
V3
019
BAGC
01.01.2023
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 3/6
0101610000101031201202304061
61000
DE
V3
019
BAGC
01.01.2023
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 4/6
0101610000101031201202305068
61000
DE
V3
019
BAGC
01.01.2023
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 5/6
0101610000101031201202306065
61000
DE
V3
019
BAGC
01.01.2023
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 6/6
0101662530101001201202301033
66253
DE
V0
019
AADD
31.10.2019
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/3
0101662530101001201202302030
66253
DE
V0
019
AADD
31.10.2019
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 2/3
0101662530101001201202303037
66253
DE
V0
019
AADD
31.10.2019
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 3/3
0101637470101011201202301068
63747
DE
V1
019
BAGO
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/6
0101637470101011201202302065
63747
DE
V1
019
BAGO
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 2/6
0101637470101011201202303062
63747
DE
V1
019
BAGO
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 3/6
0101637470101011201202304069
63747
DE
V1
019
BAGO
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 4/6
0101637470101011201202305066
63747
DE
V1
019
BAGO
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 5/6
0101637470101011201202306063
63747
DE
V1
019
BAGO
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 6/6
0101617630101011201202301039
61763
DE
V1
019
AAAR
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/3
0101617630101011201202302036
61763
DE
V1
019
AAAR
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 2/3
0101617630101011201202303033
61763
DE
V1
019
AAAR
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 3/3
0101662540101021201202301034
66254
DE
V2
019
AADE
01.01.2023
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/3
0101662540101021201202302031
66254
DE
V2
019
AADE
01.01.2023
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 2/3
0101662540101021201202303038
66254
DE
V2
019
AADE
01.01.2023
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 3/3
0101648150101001201202301080
64815
DE
V0
019
AACE
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/8
0101648150101001201202302087
64815
DE
V0
019
AACE
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 2/8
0101648150101001201202303084
64815
DE
V0
019
AACE
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 3/8
0101648150101001201202303084
64815
DE
V0
019
AACE
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 3/8
0101648150101001201202304081
64815
DE
V0
019
AACE
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 4/8
0101648150101001201202305088
64815
DE
V0
019
AACE
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 5/8
0101648150101001201202306085
64815
DE
V0
019
AACE
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 6/8
0101648150101001201202307082
64815
DE
V0
019
AACE
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 7/8
0101648150101001201202308089
64815
DE
V0
019
AACE
19.11.2021
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 8/8
0101662570101001201202301017
66257
DE
V0
019
AADH
31.10.2019
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/1
0101662560101001201202301010
66256
DE
V0
019
AADG
31.10.2019
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/1
0101662550101001201202301020
66255
DE
V0
019
AADF
31.10.2019
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/2
0101662550101001201202302027
66255
DE
V0
019
AADF
31.10.2019
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 2/2
0101661730101011201202301017
66173
DE
V1
019
AAJA
21.01.2022
N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
12.01.2023
Seite 1/1
	csCDOK: 
	csModDate: 
	AccountNumber: 
	btnSave: 
	CB_IsReady: 
	T_ExcludedForms: 
	designer__defaultHyphenation: 
	Watermark: 
	Barcode: 
	footerCDOK: 
	footerLanguage: 
	footerELA: 
	footerMandator: 
	footerFormCode: 
	footerModDate: 
	footerAPPCode: 
	footerJVersion: 
	footerEachParty: 
	footerPrintDate: 
	footerPagination: 



